28. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen Ibis


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 14. August 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

das Gesetz vom 15. Mai 2024 zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen II.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


28. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen Ibis


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In den Artikeln 53 bis 55, 57, 58, 60 bis 64 wird die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates umgesetzt.


Art. 3 - In den Artikeln 147 bis 149 wird die delegierte Richtlinie (EU) 2023/2775 der Kommission vom 17. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Anpassung der Größenkriterien für Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große Unternehmen oder Gruppen umgesetzt.




TITEL 2 - Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz


KAPITEL 1 - Abänderungen des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats


Art. 4 - In Artikel 9 des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats, ersetzt durch das Gesetz vom 22. November 2022, wird § 3 wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Eine Urkunde kann auch im Fernabsatz vor zwei oder mehreren Notaren aufgenommen werden, wobei die Parteien oder ihr Vertreter oder Bevollmächtigter und die anderen beteiligten Personen persönlich vor dem Notar ihrer Wahl erscheinen und der Aufnahme der Urkunde über Videokonferenz beiwohnen, nachdem alle Betreffenden ihr Einverständnis gegeben haben. In diesem Fall kann die Urkunde gemäß Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 bis 5 in entmaterialisierter Form aufgenommen werden, unabhängig vom Gegenstand der Urkunde. Die erschienenen Parteien und beteiligten Personen, die nicht die Anforderungen von Artikel 18quinquies § 2 Nr. 2 erfüllen oder, wenn die Urkunde auf Papier aufgenommen wird, nicht vor dem Urschriftenverwahrer erscheinen, werden bei der Unterzeichnung der Urkunde mittels Vollmacht vertreten.

Die Urkunde kann ebenfalls in entmaterialisierter Form gemäß den in Absatz 1 erwähnten Bestimmungen von einem allein beurkundenden Notar aufgenommen werden, sofern die Parteien oder ihr Vertreter oder Bevollmächtigter und die anderen beteiligten Personen persönlich vor diesem Notar erscheinen.

Absatz 1 und Absatz 2 finden keine Anwendung auf die Aufnahme von Testamenten in authentischer oder internationaler Form, auf Widerrufe von Testamenten oder auf vertragliche Erbeinsetzungen durch getrennte Urkunde, die auf Papier aufgenommen werden müssen."


Art. 5 - In Artikel 121 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. April 2020, werden die Wörter "oder durch jegliches andere in Artikel 2281 des Zivilgesetzbuches erwähnte Kommunikationsmittel" aufgehoben.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


Art. 6 - In Artikel 21bis § 1 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2012, ersetzt durch das Gesetz vom 18. März 2018 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Februar 2021, wird Absatz 6 aufgehoben.


Art. 7 - In Artikel 28sexies § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, werden die Wörter "per Fax oder Einschreibebrief" durch die Wörter "per Einschreibebrief, per Fax oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 8 - In Artikel 28octies § 3 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 26. März 2003 und ersetzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2006, werden die Wörter "per Einschreiben oder Fax" durch die Wörter "per Einschreibebrief, per Fax oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 9 - Artikel 31 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "; sie werden auf jedem Blatt immer vom Prokurator des Königs und von den Anzeigeerstattern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet" aufgehoben.

2. In Absatz 3 werden die Wörter "; der Anzeigeerstatter kann sich auf seine Kosten eine Abschrift seiner Anzeige aushändigen lassen" aufgehoben.


Art. 10 - In Artikel 61quater § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, werden die Wörter "per Fax oder Einschreibebrief" durch die Wörter "per Einschreibebrief, per Fax oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 11 - In Artikel 61quinquies § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, werden die Wörter "per Fax oder Einschreibebrief" durch die Wörter "per Einschreibebrief, per Fax oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 12 - In Artikel 61sexies § 3 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 26. März 2003 und ersetzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2006, werden die Wörter "per Einschreibebrief oder Fax" durch die Wörter "per Einschreibebrief, per Fax oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 13 - In Artikel 235ter § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 16. Januar 2009, werden die Wörter "per Telefax oder per Einschreibebrief" durch die Wörter "per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 14 - Artikel 242 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 21. Dezember 2009, wird durch folgenden Satz ergänzt: "Die unentgeltliche Abschrift der Akte kann auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden."


Art. 15 - In Buch 2 desselben Gesetzbuches wird ein Titel 6ter mit der Überschrift "Digitale Akte" eingefügt.




Art. 16 - In Titel 6ter, eingefügt durch Artikel 15, wird Artikel 568, aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Juli 1967, mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Art. 568 - § 1- Eine Verfahrensunterlage kann in entmaterialisierter oder materieller Form erstellt werden.

§ 2 - Unbeschadet des Artikels 40 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt wird eine Verfahrensunterlage, die in entmaterialisierter Form erstellt wird und unterbrechende Wirkung hat, anhand der qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG unterzeichnet.

Für eine Verfahrensunterlage, die in entmaterialisierter Form und ohne unterbrechende Wirkung erstellt wird, reicht eine fortgeschrittene elektronische Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 11 der in Absatz 1 erwähnten Verordnung oder ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel im Sinne von Artikel 3 Nr. 26 dieser Verordnung aus.

Die elektronische Unterzeichnung einer Verfahrensunterlage durch ein Mitglied des gerichtlichen Standes, das in der in Artikel 315ter § 1 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten elektronischen Liste aufgenommen ist, gewährleistet die Eigenschaft, in der der Unterzeichner unterzeichnet.

§ 3 - Die digitale Akte kann sich sowohl aus Schriftstücken, die in entmaterialisierter Form erstellt werden, als auch aus Schriftstücken, die in materieller Form erstellt wurden und entmaterialisiert werden, zusammensetzen.

Für die vom gerichtlichen Stand in materieller Form erstellten Schriftstücke, die entmaterialisiert werden, oder für die von externen Quellen in materieller Form erstellten Schriftstücke, die nach ihrer Hinterlegung entmaterialisiert und der digitalen Akte beigefügt werden, bescheinigt der Sekretär oder Greffier je nach Stand des Strafverfahrens anhand eines in § 2 Absatz 2 erwähnten elektronischen Siegels oder einer in § 2 Absatz 1 erwähnten elektronischen Signatur die Übereinstimmung des entmaterialisierten Schriftstücks mit dem materiellen Schriftstück.

§ 4 - Der Greffier fügt das Sitzungsprotokoll in entmaterialisierter Form der Strafakte bei.

Der Greffier fügt die in der Sache ergangenen Beschlüsse, Urteile und Entscheide sofort nach Unterzeichnung in entmaterialisierter Form der Akte bei.

§ 5 - Jede Änderung der Zusammensetzung der Akte oder in einem Aktenstück wird gespeichert.

§ 6 - Der König bestimmt die Sicherheitsmaßnahmen und die technischen Mindestsicherheitsnormen, denen Datenverarbeitungssysteme genügen müssen, die die Durchführung der in § 2 erwähnten Vorgänge und Verarbeitungen bezwecken.

Der König kann bestimmen, auf welche Art und Weise die qualifizierte elektronische Signatur visualisiert wird.

§ 7 - Der Teil der Strafakte in materieller Form, der gemäß § 3 Absatz 2 entmaterialisiert und in die digitale Akte des in Artikel 564 § 1 erwähnten Zentralregisters aufgenommen wird, verliert seinen authentischen Charakter. Der Greffier vermerkt im Verzeichnis der Akte für jedes Aktenstück dieses Teils, wo es im Zentralregister aufbewahrt wird.

Der Greffier kann Aktenstücke aus dem in Absatz 1 erwähnten Teil aus der Strafakte in materieller Form entfernen. Er vermerkt dies im Verzeichnis der Akte."


Art. 17 - In Buch 2 desselben Gesetzbuches wird ein Titel 6quater mit der Überschrift "Zentralregister der Strafakten" eingefügt.


Art. 18 - In Titel 6quater, eingefügt durch Artikel 17, wird Artikel 569, aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Juli 1967, mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Art. 569 - § 1 - Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Justiz wird ein "Zentralregister der Strafakten" eingerichtet, nachstehend "Zentralregister" genannt.

Das Zentralregister ist eine computergestützte Datenbank, deren Ziel es ist:

1. in entmaterialisierter Form erstellte Strafakten zentralisiert zu speichern und aufzubewahren, um die Ausführung der gesetzlichen Aufträge des gerichtlichen Standes zu erleichtern,

2. als authentische Quelle, wie in Artikel 2 Absatz 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 15. August 2012 über die Schaffung und Organisation eines föderalen Dienste-Integrators erwähnt, zu dienen für Strafakten, die vollständig darin gespeichert sind, und für Strafakten, die teilweise darin gespeichert sind, für diesen Teil,

3. elektronische Abfragen der im Zentralregister gespeicherten Daten durch die Personen und Akteure, die sie in Anwendung von § 5 Absatz 1 abfragen dürfen, zu ermöglichen,

4. im Zentralregister gespeicherte Daten zur Verbesserung ihrer Qualität zu verarbeiten,

5. im Zentralregister gespeicherte Daten zur Optimierung der Organisation des gerichtlichen Standes zu verarbeiten, um eine effizientere Verwaltung, eine bessere Unterstützung der Politik, eine bessere Analyse der Auswirkungen von Gesetzesänderungen und eine bessere Zuweisung personeller und logistischer Mittel innerhalb des gerichtlichen Standes zu ermöglichen,

6. im Zentralregister gespeicherte Daten zur Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen zu verarbeiten, um die in der in Artikel 315ter § 1 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten elektronischen Liste aufgenommenen Mitglieder des gerichtlichen Standes bei der Ausführung ihrer gesetzlichen Aufträge zu unterstützen,

7. einen Datensatz oder individuelle im Zentralregister gespeicherte Daten zu historischen oder wissenschaftlichen Zwecken zu verarbeiten,

8. spezifizierte individuelle im Zentralregister gespeicherte Daten zu journalistischen Zwecken zu verarbeiten,

9. im Zentralregister gespeicherte Daten zu statistischen Zwecken innerhalb der Grenzen, die in Titel 4 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt sind, zu verarbeiten.

§ 2 - Im Zentralregister werden folgende Daten gespeichert:

1. die gemäß dem Gesetz in entmaterialisierter Form erstellte Strafakte,

2. die gemäß dem Gesetz entmaterialisierte Strafakte,

3. die erforderlichen Metadaten zur Erreichung des in § 1 Absatz 2 erwähnten Zwecks, nämlich:

a) Daten der Staatsanwaltschaft, des Strafgerichts, des Dienstes und der Personen, die die Strafakte verwalten,

b) Daten in Bezug auf die Strafakte,

c) erforderliche Erkennungsdaten der in der Strafakte angegebenen Personen,

d) einmalige Kennnummer der Strafakte,

e) Beschreibung der Taten in zeitlicher und räumlicher Hinsicht,

4. Daten, die für die Sicherheit des Zentralregisters erforderlich sind.

Der König bestimmt nach Stellungnahme des in § 3 erwähnten Verwalters die genauen in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Daten, die im Zentralregister gespeichert werden.

Der König bestimmt die technischen Anforderungen, denen die Strafakte im Hinblick auf ihre Registrierung im Zentralregister genügen muss.

§ 3 - Das Zentralregister wird von dem in Artikel 42 Absatz 1 des Gesetzes vom 18. Februar 2014 zur Einführung einer autonomen Geschäftsführung für das Gerichtswesen erwähnten Verwalter verwaltet.

Der Verwalter sorgt für Aufbau und Betrieb des Zentralregisters. Er hat insbesondere folgenden Auftrag:

1. überwachen, dass die Ziele des Zentralregisters eingehalten werden und dass es möglichst zu keinem unerlaubten Download von Daten kommt,

2. Beaufsichtigung der Arbeitsweise des Zentralregisters, einschließlich Zugangsregelung und Ausübung der diesbezüglichen Kontrolle,

3. Erteilung einer schriftlichen und bedingten Genehmigung an die in § 5 Absatz 1 Nr. 8 und 9 erwähnten Dritten und öffentlichen Behörden in Bezug auf die in § 1 Absatz 2 Nr. 6 oder 9 erwähnten Verarbeitungen,

4. Beaufsichtigung der technischen Infrastruktur des Zentralregisters,

5. regelmäßige Berichterstattung über die Arbeitsweise des Zentralregisters und die Ausübung der in Nr. 1 bis 4 erwähnten Aufträge.

Der in Absatz 2 Nr. 5 erwähnte Bericht wird jährlich beim Minister der Justiz und bei dem in § 5 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe e) erwähnten Datenschutzbeauftragten hinterlegt.

§ 4 - Die Verantwortung für die Verarbeitung ist gemäß Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. Februar 2014 zur Einführung einer autonomen Geschäftsführung für das Gerichtswesen geregelt.

§ 5 - Zugang zum Zentralregister haben:

1. für die Hinterlegung, Ergänzung oder Berichtigung der in § 2 Absatz 1 erwähnten Daten: die Magistrate der Richterschaft aller Strafgerichte und Beisitzer am Strafvollstreckungsgericht sowie die Kanzleien, die Staatsanwaltschaft, die Sekretariate der Staatsanwaltschaft und die Bewährungskommission,

2. im Rahmen der Erfüllung ihrer in Artikel 15 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt erwähnten Aufträge: die Mitglieder der Polizeidienste, die die in § 2 Absatz 1 erwähnten relevanten Daten abfragen und hinterlegen können müssen:

a) um die Kontrolle und/oder Überwachung zu gewährleisten, die in Artikel 44/7 Absatz 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt erwähnt sind, wenn es um die von einer Behörde der Gerichtspolizei ergriffenen Maßnahmen geht, und die in den Artikeln 19 bis 20 des Gesetzes über das Polizeiamt erwähnt sind,

b) die Überwachung von Untersuchungshandlungen zu gewährleisten, die über eine Randbemerkung von den Magistraten in einer Strafakte beantragt werden,

3. im Rahmen der Erfüllung ihrer in Artikel 7 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste erwähnten Aufträge: die Mitglieder der Staatssicherheit, die die in § 2 Absatz 1 erwähnten relevanten Daten, nämlich den Inhalt der Protokolle nach einer vom zuständigen Magistrat erteilten Ermächtigung abfragen können müssen,

4. ausnahmsweise vom Verwalter bestimmte Personen, die mit der technischen und operativen Verwaltung des Zentralregisters beauftragt sind, im Rahmen ihrer Funktion, wenn die Anforderungen ihres Auftrags diesen Zugriff unerlässlich machen, und für die Verarbeitung der in § 1 Absatz 2 Nr. 4 erwähnten Daten,



5. für die Abfrage der in § 2 Absatz 1 erwähnten Daten:

a) die Magistrate der Richterschaft aller Strafgerichte, die Beisitzer am Strafvollstreckungsgericht und die Kanzleien,

b) die Staatsanwaltschaft und die Sekretariate der Staatsanwaltschaft,

c) die Bewährungskommission und ihr Sekretariat. Sie bestimmen innerhalb ihrer Dienste die Personen, die über Leserechte verfügen. Diese Leserechte werden individuell erteilt und sind für die Ausführung spezifischer Aufgaben im Rahmen ihrer gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Aufträge angemessen, sachdienlich und nicht übertrieben,

d) die Körperschaft Kassation, das Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte, das Kollegium der Staatsanwaltschaft. Sie bestimmen innerhalb ihrer Dienste die Personen, die über Leserechte verfügen. Diese Leserechte werden individuell erteilt und sind für die Ausführung spezifischer Aufgaben im Rahmen ihrer gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Aufträge angemessen, sachdienlich und nicht übertrieben,

e) der von den gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen bestimmte Datenschutzbeauftragte im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge,

f) die Dienste für Opferbetreuung nach einer vom zuständigen Magistrat erteilten Ermächtigung,

6. für die in § 1 Absatz 2 Nr. 5 erwähnte Datenverarbeitung:

a) mit der Verwaltung und Organisation der Gerichte und Gerichtshöfe beauftragte gerichtliche Behörden,

b) mit der statistischen Analyse bei den im Verwalter vertretenen Körperschaften beauftragte Dienste,

7. für die in § 1 Absatz 2 Nr. 6 erwähnte Datenverarbeitung: vom Verwalter schriftlich ermächtigte Dritte gemäß den vom Verwalter festgelegten Bedingungen,

8. für die in § 1 Absatz 2 Nr. 9 erwähnte Datenverarbeitung: vom Verwalter schriftlich ermächtigte öffentliche Behörden gemäß den vom Verwalter festgelegten Bedingungen,

9. für die elektronische Abfrage einer im Zentralregister aufgenommenen Strafakte: die Parteien in dieser Strafakte und gegebenenfalls ihr Rechtsanwalt oder gesetzlicher Vertreter sowie Dritte, wobei das Einsichtsrecht ausschließlich innerhalb der Grenzen und gemäß den Modalitäten des Gerichtsgesetzbuches, des Strafprozessgesetzbuches, der besonderen Gesetze über das Strafverfahren und ihren Ausführungserlassen ausgeübt wird.

Unbeschadet der Nummern 1 und 4 kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass und auf Stellungnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde andere Behörden, Organe oder Dienste bestimmen, um die in § 2 Absatz 1 erwähnten Daten zu hinterlegen.

	Die Verarbeitung der im Zentralregister gespeicherten Daten zu anderen als den in § 1 erwähnten Zwecken ist verboten. Ein Verstoß gegen dieses Verbot wird mit der in Artikel 222 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehenen Strafe bestraft.

Der König bestimmt nach Stellungnahme des Verwalters die Modalitäten und Verfahren in Bezug auf den Zugang zum Zentralregister.

Wer in gleich welcher Eigenschaft an der Sammlung oder Speicherung von Daten im Zentralregister oder an der Verarbeitung oder Übermittlung der darin gespeicherten Daten teilnimmt und aufgrund dieser Tatsache Kenntnis solcher Daten hat, ist verpflichtet, gegebenenfalls deren Vertraulichkeit zu wahren. Bei Verstoß sind die Strafen von Artikel 458 des Strafgesetzbuches auf ihn anwendbar.

Stellt der Verwalter einen unberechtigten Zugang zum Zentralregister fest, informiert er die Behörde, die aufgrund des Gesetzes befugt ist, ein Disziplinarverfahren gegen den betreffenden Nutzer einzuleiten.

§ 6 - Die Aufbewahrungsfristen werden den Fristen für die Verjährung der Strafverfolgung, wie in Artikel 21 des einleitenden Teils des Strafprozessgesetzbuches vorgesehen, gleichgesetzt.

In jedem Fall muss die Strafakte bis zum Ende der Strafvollstreckung aufbewahrt werden und darf die Aufbewahrungsfrist nicht kürzer als die im Archivgesetz vom 24. Juni 1955 vorgesehene Frist sein.

Absatz 2 findet ebenfalls Anwendung auf die in Artikel 21bis des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches vorgesehenen Straftaten. Akten, in denen für diese Straftaten keine Verurteilung verkündet worden ist, unterliegen den im Archivgesetz vom 24. Juni 1955 vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.

§ 7 - Der König bestimmt nach Stellungnahme des Verwalters die technischen und materiellen Regeln in Bezug auf Einrichtung und Betrieb des Zentralregisters, die jedoch keinen Einfluss auf Inhalt oder Verständnis der im Zentralregister gespeicherten Strafakten haben dürfen."


KAPITEL 3 - Abänderung des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches


Art. 19 - In Artikel 5bis § 2 Absatz 3 des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998 und ersetzt durch das Gesetz vom 30. November 2011, werden zwischen den Wörtern "per Einschreibebrief" und den Wörtern "an das Sekretariat" die Wörter "beziehungsweise auf elektronischem Wege" eingefügt.




KAPITEL 4 - Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches


Art. 20 - In Artikel 32 des Gerichtsgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. August 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, wird Nr. 5 wie folgt ersetzt:

"5. "gerichtliche elektronische Adresse": die einmalige von der zuständigen Behörde einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Körperschaft auf der Grundlage einer persönlichen oder beruflichen Eigenschaft zugewiesene Adresse für die elektronische Post,".


Art. 21 - Artikel 32bis, eingefügt durch das Gesetz vom 5. August 2006 und aufgehoben durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Art. 32bis - Der König gibt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass das Datenverarbeitungssystem an, das als gerichtliche elektronische Adresse, wie in Artikel 32 Nr. 5 erwähnt, gilt. Dieses Datenverarbeitungssystem gewährleistet unter anderem:

1. Ursprung und Integrität des Inhalts der Nachricht,

2. Vertraulichkeit des Inhalts der Nachricht.

Anbieter und Verwalter des in Absatz 1 erwähnten Datenverarbeitungssystems verwenden auch gesicherte Informatiktechniken, die:

1. es ermöglichen, Nutzer und Adressat eindeutig zu identifizieren und zu authentifizieren sowie den Zeitpunkt der Versendung und des Empfangs eindeutig festzustellen,

2. einen Nachweis für die Versendung, den Empfang und das Öffnen der Meldung im System registrieren und zur Verfügung stellen,

3. die Identität des Nutzers und des Adressaten, den Zeitpunkt der Versendung, des Empfangs und des Öffnens der Nachricht, die Notifizierung und die der Nachricht zugeteilte einmalige Nummer registrieren,

4. Systemfehler identifizieren, die Zeiten registrieren, zu denen Systemfehler die Versendung, den Empfang oder das Öffnen verhindern, und diese Informationen den Interessehabenden zur Verfügung stellen.

Die zur Verfügung gestellten Informationen über die Zeiten, zu denen Systemfehler die Versendung, den Empfang oder das Öffnen verhindern, gelten als Nachweis dieser Sachverhalte und können für den Nachweis der höheren Gewalt geltend gemacht werden.

Die Notifizierung oder Mitteilung an die gerichtliche elektronische Adresse erfolgt nur, sofern der Empfänger binnen fünf Tagen nach Versendung Kenntnis nehmen konnte von, je nach Fall:

1. der auf der gerichtlichen elektronischen Adresse erhaltenen Nachricht über die Notifizierung oder Mitteilung,

2. der auf der gerichtlichen elektronischen Adresse erhaltenen Notifizierung oder Mitteilung.

Die in Absatz 4 erwähnte Kenntnisnahme erfolgt beim Öffnen der in Absatz 4 Nr. 1 erwähnten Nachricht oder der in Absatz 4 Nr. 2 erwähnten Notifizierung oder Mitteilung."


Art. 22 - Artikel 32ter desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Oktober 2015 und ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 32ter - Außer wenn im Gesetz ausdrücklich ein spezifisches Datenverarbeitungssystem vorgesehen ist, können Hinterlegungen, Notifizierungen oder Mitteilungen elektronisch anhand des Datenverarbeitungssystems oder gemäß dem Modus erfolgen, die vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass angegeben werden.

Das Datenverarbeitungssystem oder gegebenenfalls der Modus, die in Absatz 1 erwähnt sind, erfüllen die in Artikel 32bis Absatz 1 erwähnten Bedingungen.

Anbieter und Verwalter des Datenverarbeitungssystems oder gegebenenfalls des Modus, die in Absatz 1 erwähnt sind, erfüllen die in Artikel 32bis Absatz 2 erwähnten Bedingungen.

Die zur Verfügung gestellten Informationen über die Zeiten, zu denen Systemfehler die Versendung, den Empfang oder das Öffnen verhindern, gelten als Nachweis dieser Sachverhalte und können für den Nachweis der höheren Gewalt geltend gemacht werden.

Wenn das Datenverarbeitungssystem oder der Modus, die in Absatz 1 erwähnt sind, ein Datenverarbeitungssystem oder einen Modus der Justiz betreffen, legt der König die diesbezüglichen Modalitäten fest.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Benutzung des Datenverarbeitungssystems oder des Modus, die in Absatz 1 erwähnt sind, den Gerichtshöfen oder Gerichten, der Staatsanwaltschaft, den Diensten, die von der rechtsprechenden Gewalt abhängen, einschließlich der Kanzleien und der Sekretariate der Staatsanwaltschaften, den anderen öffentlichen Diensten, den Gerichtsvollziehern, den Notaren, den Rechtsanwälten oder den von einem Rechtsprechungsorgan bestimmten gerichtlichen Sachverständigen auferlegen."


Art. 23 - Artikel 46 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 24. Mai 1985 und abgeändert durch die Gesetze vom 6. April 2010, 15. Mai 2012 und 25. Mai 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"In den Fällen, in denen das Gesetz die Notifizierung durch Gerichtsbrief vorschreibt, versendet der Greffier oder gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft diese an die gerichtliche elektronische Adresse des Adressaten."



2. Absatz 2 desselben Paragraphen wird wie folgt ersetzt:

"In Abweichung von Absatz 1 wird der Gerichtsbrief in gedruckter Form dem Adressaten selbst oder an seinem Wohnsitz durch die Postdienste ausgehändigt, wie in den Artikeln 33 bis 35 und 39 vorgesehen, wenn:

1. der Adressat nicht über eine gerichtliche elektronische Adresse verfügt,

2. die Notifizierung gemäß Absatz 1 unmöglich ist, insbesondere aus technischen Gründen, oder wenn der Adressat von der ihm durch Gesetz eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, dem Austausch von Nachrichten über die gerichtliche elektronische Adresse nicht zuzustimmen,

3. die Notifizierung nicht im Sinne von Artikel 32bis Absatz 5 erfolgen kann.

Die Person, der der Brief ausgehändigt wird, unterzeichnet und datiert den Rückschein, der dem Absender durch die Postdienste zurückgesendet wird. Der Rückschein in gedruckter Form kann durch einen elektronischen Rückschein ersetzt werden. Weigert sich die Person zu unterzeichnen oder zu datieren, wird diese Weigerung durch die Postdienste unten auf dem Rückschein oder im Fall eines elektronischen Rückscheins mit Hilfe einer elektronischen Anwendung vermerkt."

3. In § 2 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "auf dem Rückschein" und den Wörtern "anzugeben sind" die Wörter "des in § 1 Absatz 2 erwähnten Gerichtsbriefes" eingefügt.

4. Absatz 2 desselben Paragraphen wird wie folgt ersetzt:

"Unbeschadet der in internationalen Abkommen vorgesehenen Übermittlungsweisen wird der Gerichtsbrief, wenn der Bestimmungsort im Ausland liegt, durch eine Einschreibesendung ersetzt, wenn:

1. der Adressat nicht über eine gerichtliche elektronische Adresse verfügt,

2. die Notifizierung gemäß Absatz 1 unmöglich ist, insbesondere aus technischen Gründen, oder wenn der Adressat von der ihm durch Gesetz eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, dem Austausch von Nachrichten über die gerichtliche elektronische Adresse nicht zuzustimmen,

3. die Notifizierung nicht im Sinne von Artikel 32bis Absatz 5 erfolgen kann."


Art. 24 - Artikel 53bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 13. August 2011, dessen heutiger Text § 1 bilden wird, wird durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 2 - Außer wenn das Gesetz es anders bestimmt, werden die Fristen, die ab einer elektronischen Notifizierung an die gerichtliche elektronische Adresse, die im Sinne von Artikel 32bis Absatz 5 erfolgt ist, zu laufen beginnen, dem Adressaten gegenüber ab dem ersten Tag nach dem Tag berechnet, an dem er je nach Fall die Nachricht über die Notifizierung oder die Notifizierung an seine gerichtliche elektronische Adresse erhalten hat."


Art. 25 - Artikel 259bis-2 § 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998 und abgeändert durch das Gesetz vom 23. November 2015, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die personenbezogenen Daten der Wähler und Bewerber, die während des Wahlverfahrens für Mitglieder, die Magistrat sind, gesammelt werden, werden für die Dauer des Mandats aufbewahrt."


Art. 26 - Artikel 529 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Januar 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Dezember 2022, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Das in § 2 erwähnte Verzeichnis ist mit dem in Artikel 32quater/2 erwähnten Zentralregister der entmaterialisierten authentischen Urkunden der Gerichtsvollzieher verknüpft. Diese Verknüpfung dient der automatischen Überprüfung der Identität des beurkundenden Gerichtsvollziehers für die Dauer der Stellvertretung."


Art. 27 - In Artikel 720 desselben Gesetzbuches wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"In der Akte werden das Datum der Eintragung in die Liste und die laufende Nummer der Sache sichtbar angegeben."


Art. 28 - In Artikel 725ter § 7 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, werden die Wörter "vom Verwalter gemäß Artikel 725quater § 1 verwaltet" durch die Wörter "von dem in Artikel 42 Absatz 1 des Gesetzes vom 18. Februar 2014 zur Einführung einer autonomen Geschäftsführung für das Gerichtswesen erwähnten Verwalter verwaltet" ersetzt.


Art. 29 - In Buch 2 Titel 1 desselben Gesetzbuches wird Kapitel 4ter mit Artikel 725quater, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, aufgehoben.


Art. 30 - Artikel 730 § 2 Buchstabe a) desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 31. Juli 2020, wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - a) Ab dem 1. Juni bis zum 30. September jeden Kalenderjahres erstellt der Greffier eine Liste der Sachen, für die seit vierundzwanzig Monaten keine Sitzung anberaumt wurde. Der Greffier notifiziert den an diesen Sachen beteiligten Parteien, dass in Ermangelung eines Antrags auf Beibehaltung ihre Sache von Amts wegen von der allgemeinen Liste weggelassen wird. Diese Notifizierung erfolgt am 30. September des betreffenden Kalenderjahres oder, wenn der 30. September auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, am darauffolgenden Werktag durch elektronische Veröffentlichung gemäß den vom König bestimmten Modalitäten und per Einschreibesendung mit Rückschein an die Parteien, die weder von einem Rechtsanwalt vertreten noch beigestanden werden. Diese Notifizierung enthält den Wortlaut des vorliegenden Paragraphen und weist darauf hin, dass die Notifizierung nichtig ist, wenn sich zwischen dem Zeitpunkt der Überprüfung durch den Greffier und der Notifizierung neue Elemente in der Akte ergeben haben.

Die Parteien verfügen über eine Frist von zwei Monaten ab der Notifizierung, um bei der Kanzlei einen Antrag auf Beibehaltung der Sache in der allgemeinen Liste zu hinterlegen.

Sachen, deren Beibehaltung nicht von mindestens einer Partei beantragt wird, werden von Amts wegen aus der allgemeinen Liste weggelassen.

Sachen, die aus der allgemeinen Liste weggelassen werden, können auf Antrag der zuerst handelnden Partei wieder eingetragen werden.

Vorliegender Paragraph findet keine Anwendung auf das in Artikel 755 erwähnte schriftliche Verfahren."


Art. 31 - In Artikel 792 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 26. Dezember 2022, werden die Wörter "Artikel 53bis Nr. 1" durch die Wörter "je nach Fall Artikel 53bis § 1 Nr. 1 oder § 2" ersetzt.


	Art. 32 - In Artikel 978 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Mai 2007 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Dezember 2009, werden die Wörter "Die Urschrift des Berichts" durch die Wörter "Der Abschlussbericht" ersetzt.


Art. 33 - Zwischen Artikel 1094 und 1094/1 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 1094/0 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 1094/0 - Wenn die verfahrenseinleitende Antragschrift, der Erläuterungsschriftsatz oder der Erwiderungsschriftsatz, die in entmaterialisierter Form erstellt und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, nicht auf elektronischem Wege unterzeichnet werden können, gilt als unterzeichnete Abschrift davon eine ausgedruckte Abschrift, die vom beurkundenden Gerichtsvollzieher als Abschrift des Originals beglaubigt wurde.

Die entmaterialisierte Abschrift der Zustellungsurkunde, die in dem in Absatz 1 erwähnten Fall auf elektronischem Wege bei der Kanzlei hinterlegt worden ist, wird vom beurkundenden Gerichtsvollzieher als Abschrift des Originals beglaubigt."


Art. 34 - In Artikel 1675/22 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden zwischen den Wörtern "die Greffiers" und den Wörtern "und die Schuldenvermittler" die Wörter ", gegebenenfalls der/die betreffende(n) Notare und Gerichtsvollzieher" eingefügt und werden zwischen den Wörtern "die Gläubiger" und den Wörtern "und der Verwalter" die Wörter ", die Dritten, die gewerbsmäßig rechtlichen Beistand leisten, sowie der gesetzliche Vertreter oder gerichtliche Mandatsträger, die in Artikel 1675/8 Absatz 1 erwähnten Dritten" eingefügt.


KAPITEL 5 - Abänderung des Gesetzes vom 8. März 1999 zur Einführung 
eines Beirats der Magistratur


Art. 35 - In das Gesetz vom 8. März 1999 zur Einführung eines Beirats der Magistratur, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. Dezember 2022, wird ein Artikel 8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 8 - Die personenbezogenen Daten der Wähler und Kandidaten, die während des Wahlverfahrens gesammelt werden, werden während eines Zeitraums von einem Jahr aufbewahrt."


KAPITEL 6 - Abänderungen des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte


Art. 36 - Artikel 46 § 2 des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, wird durch einen sechsten Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"- dem Ausländeramt, wenn die Entscheidung eine vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Ausweisen aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe betrifft."


Art. 37 - Artikel 58 § 2 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, wird durch einen sechsten Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"- dem Ausländeramt, wenn die Entscheidung eine vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Ausweisen aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe betrifft."


KAPITEL 7 - Abänderungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2003 über 
den Europäischen Haftbefehl


Art. 38 - In Artikel 14 § 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2003 über den Europäischen Haftbefehl werden die Wörter "per Fernkopierer oder per Einschreibebrief" durch die Wörter "per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 39 - In Artikel 16 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "per Fernkopierer oder per Einschreibebrief" durch die Wörter "per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 40 - In Artikel 17 § 3 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "per Fernkopierer oder per Einschreibebrief" durch die Wörter "per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


KAPITEL 8 - Abänderung des Gesetzes vom 18. Februar 2014 zur Einführung einer autonomen Geschäftsführung für das Gerichtswesen


Art. 41 - Artikel 42 des Gesetzes vom 18. Februar 2014 zur Einführung einer autonomen Geschäftsführung für das Gerichtswesen wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "und den Präsidenten der Kollegien" durch die Wörter ", den Präsidenten der Kollegien, dem Ersten Präsidenten des Kassationshofes und dem Generalprokurator beim Kassationshof" ersetzt.

2. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Wenn die Verwaltung der internen Datenbanken und Datenverarbeitungssysteme der Justiz zur Unterstützung des gerichtlichen Standes eine gemeinsame Verantwortung für die Verarbeitung beinhaltet, trägt der gemeinsame geschäftsführende Ausschuss diese Verantwortung und ist er damit beauftragt, über den Zweck und die Mittel dieser Datenbanken und Datenverarbeitungssysteme zu entscheiden. Der gemeinsame geschäftsführende Ausschuss erstellt zu diesem Zweck eine Geschäftsordnung."


KAPITEL 9 - Abänderungen des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung


Art. 42 - In Artikel 13 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung, abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, werden die Wörter "per Telefax oder Einschreibebrief" durch die Wörter "per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege" ersetzt.


Art. 43 - Artikel 44 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird durch eine Nr. 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"9. dem Ausländeramt, wenn die Entscheidung eine vorzeitige Freilassung im Hinblick auf das Ausweisen aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe betrifft."




KAPITEL 10 - Abänderung des Zivilgesetzbuches


Art. 44 - In Artikel 8.25 des Zivilgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 2019, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats oder gemäß Artikel 126 des neuen Gemeindegesetzes erstellte beglaubigte Abschrift hat denselben gesetzlichen Beweiswert wie das Schriftstück, von dem sie bis zur Fälschungsbezichtigung als getreue und dauerhafte Abschrift gilt. Die Vorlage des Originals ist nicht erforderlich."


KAPITEL 11 - Abänderung des Gesetzes vom 5. Mai 2019 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Informatisierung der Justiz, Modernisierung des Statuts der Unternehmensrichter und in Bezug auf die Datenbank für notarielle Urkunden


Art. 45 - In Artikel 19 des Gesetzes vom 5. Mai 2019 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Informatisierung der Justiz, Modernisierung des Statuts der Unternehmensrichter und in Bezug auf die Datenbank für notarielle Urkunden wird § 1 durch eine Nr. 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"7. das Ausländeramt, wobei die Leserechte auf die Mitteilung der relevanten Etappen und das Urteil im Verfahren zur Gewährung einer vorläufigen oder vorzeitigen Freilassung im Hinblick auf das Ausweisen aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe beschränkt sind."


KAPITEL 12 - Abänderung des Gesetzes vom 16. Oktober 2022 zur Schaffung eines Zentralregisters der Entscheidungen des gerichtlichen Standes und über die Bekanntmachung von Urteilen, über zeitweilige Lockerungen in Bezug auf die elektronische Signatur durch Mitglieder oder Körperschaften des gerichtlichen Standes und zur Abänderung des Assisenverfahrens in Bezug auf die Ablehnung von Geschworenen


Art. 46 - In Artikel 22 Absatz 3 des Gesetzes vom 16. Oktober 2022 zur Schaffung eines Zentralregisters der Entscheidungen des gerichtlichen Standes und über die Bekanntmachung von Urteilen, über zeitweilige Lockerungen in Bezug auf die elektronische Signatur durch Mitglieder oder Körperschaften des gerichtlichen Standes und zur Abänderung des Assisenverfahrens in Bezug auf die Ablehnung von Geschworenen, eingefügt durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, werden die Wörter "31. März 2024" durch die Wörter "1. September 2025" ersetzt.




TITEL 3 - Verschiedene Bestimmungen


KAPITEL 1 - Abänderung des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats


Art. 47 - Artikel 97quater des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats, eingefügt durch das Gesetz vom 22. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"Sie ist ebenfalls zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notaranwärter, die im niederländischen Sprachgebiet in dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind, und Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im niederländischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind."

2. In § 2 wird Absatz 4 wie folgt ersetzt:

"Sie ist ebenfalls zuständig für Disziplinaruntersuchungen und für Verfahren in Bezug auf Notaranwärter, die im französischen Sprachgebiet in dem in Artikel 77 erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind, und Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im französischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind."


Art. 48 - Artikel 117 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Mai 1999 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter "100 EUR inklusive MwSt." durch die Wörter "200 EUR ohne MwSt." ersetzt.

2. In § 3 wird zwischen Absatz 2 und Absatz 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der in Absatz 2 erwähnte Betrag wird von Rechts wegen am 1. Januar jeden Jahres gemäß folgender Formel an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepasst: Basisbetrag, multipliziert mit dem neuen Index und geteilt durch den Anfangsindex. Der neue Index ist der Verbraucherpreisindex des Monats September, der jeder vorerwähnten Anpassung vorangeht. Die erste Indexierung erfolgt am 1. Januar 2025 und der Anfangsindex entspricht dem Verbraucherpreisindex des Monats Januar 2023."

3. In § 3 Absatz 4, der Absatz 5 wird, werden zwischen den Wörtern "Dieser Betrag wird wie folgt bestimmt:" und den Wörtern "von 60.000 bis einschließlich 75.000 EUR: 75 EUR," die Wörter "bis einschließlich 60.000 EUR: 50 EUR," eingefügt.

4. In § 4 wird Absatz 4 durch die Wörter ", verringert um die in § 5 vorgesehenen Beiträge" ergänzt.


KAPITEL 2 - Abänderungen des früheren Zivilgesetzbuches


Art. 49 - In Artikel 58 des früheren Zivilgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 18. Juni 2018 und abgeändert durch das Gesetz vom 13. September 2023, wird ein Paragraph 2/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 2/1 - Hat eine Mutter vor dem 31. März 2019 nach einer Schwangerschaft von hundertachtzig Tagen ab der Empfängnis entbunden, können die Eltern durch eine gemeinsame Erklärung oder - bei Vorversterben des anderen Elternteils - durch eine Erklärung des hinterbliebenen Elternteils den zuständigen Standesbeamten ersuchen, in der Urkunde über ein lebloses Kind gemäß Artikel 59 Absatz 1 Nr. 5 und 6 die Vornamen und/oder den Namen ihres Kindes anzugeben. Der Standesbeamte ändert die Urkunde über ein lebloses Kind infolge dieser Erklärung.

Hat die Mutter vor dem 31. März 2019 nach einer Schwangerschaft von hundertvierzig bis hundertneunundsiebzig Tagen ab der Empfängnis entbunden, können die Eltern durch eine gemeinsame Erklärung oder - bei Vorversterben des anderen Elternteils - durch eine Erklärung des hinterbliebenen Elternteils den zuständigen Standesbeamten ersuchen, eine Urkunde über ein lebloses Kind gemäß § 2 zu erstellen."


Art. 50 - Artikel 318 § 4 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 1. Juli 2006, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "Fortpflanzung zum Ziele hat," und den Wörtern "zugestimmt hat," werden die Wörter "im Rahmen eines gemeinsamen Kinderwunsches zwischen den Ehepartnern" eingefügt.

2. Der einzige Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt: "Das Familiengericht überprüft in jedem Fall, ob es sich um einen gemeinsamen Kinderwunsch handelte oder nicht."


Art. 51 - Artikel 325/3 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2014, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "Fortpflanzung zum Ziele hat," und den Wörtern "zugestimmt hat," werden die Wörter "im Rahmen eines gemeinsamen Kinderwunsches zwischen den Ehefrauen" eingefügt.

2. Der einzige Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt: "Das Familiengericht überprüft in jedem Fall, ob es sich um einen gemeinsamen Kinderwunsch handelte oder nicht."




Art. 52 - In Artikel 351 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 24. April 2003 und abgeändert durch die Gesetze vom 30. Juli 2013 und 18. Juni 2018, wird zwischen Absatz 2 und Absatz 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"In Abweichung von den Absätzen 1 und 2 kann die Revision der Adoption nur vom Adoptierten betrieben werden, wenn dieser volljährig ist."


KAPITEL 3 - Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


Art. 53 - In Buch 1 Kapitel 3bis des Strafprozessgesetzbuches wird ein Artikel 21ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 21ter - Artikel 21bis § 2 Absatz 1 und 3 bis § 8 findet Anwendung auf den Antrag einer unmittelbar Interesse habenden Person auf Gewährung der Einsicht in ihre in der Akte verarbeiteten personenbezogenen Daten oder auf den Antrag auf Erhalt einer Kopie dieser Daten auf der Grundlage des in Artikel 37 § 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten erwähnten Auskunftsrechts.

Auf alle anderen Anträge einer Person, die nicht die Eigenschaft einer unmittelbar Interesse habenden Person hat, auf Gewährung der Einsicht in ihre in der Akte verarbeiteten personenbezogenen Daten oder auf Anträge auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß diesem Auskunftsrecht findet Artikel 21bis § 2 Absatz 1 und 3 bis § 8 ebenfalls Anwendung, selbst während der gerichtlichen Untersuchung.

	Zur Vermeidung der Unzulässigkeit gibt der Antragsteller in seiner Antragschrift an, dass er sein in Absatz 1 und Absatz 2 erwähntes Recht ausüben möchte und bestimmt er einen Wohnsitz in Belgien, falls er seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in Belgien hat.

Der Prokurator des Königs kann die Einsicht in die in der Akte verarbeiteten personenbezogenen Daten oder die Anfertigung einer Kopie dieser Daten verbieten oder einschränken, entweder aufgrund einer der in Artikel 21bis § 5 vorgesehenen Gründe oder wenn es sich um eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme handelt, im Hinblick auf:

- die Verhinderung der strafrechtlichen oder anderen reglementierten Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren,

- die Vorbeugung nachteiliger Folgen zum Zwecke der Vorbeugung, Ermittlung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,

- den Schutz der öffentlichen Sicherheit,

- den Schutz der nationalen Sicherheit oder

- den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

In diesem Fall setzt der Prokurator des Königs den Antragsteller von den Gründen für die Verweigerung oder Einschränkung der Auskunft in Kenntnis. Der Prokurator des Königs kann diese Information unterlassen, wenn diese Mitteilung eines der in Absatz 4 erwähnten Ziele beeinträchtigen könnte.

Der Antragsteller darf vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der letzten Entscheidung über einen Klagegegenstand keine Antragschrift mit demselben Gegenstand übermitteln oder hinterlegen."


Art. 54 - In Buch 1 Kapitel 3bis desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 21quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 21quater - § 1 - Der Geschädigte, der eine Erklärung gemäß Artikel 5bis des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches abgegeben hat, und der Verdächtige können den Prokurator des Königs ersuchen, eine zusätzliche Ermittlungshandlung in einer Akte über ein Verbrechen oder ein Vergehen vorzunehmen. Was Vergehen betrifft, die in die Zuständigkeit des Polizeigerichts fallen, gilt diese Möglichkeit nur für die in Artikel 138 Nr. 6bis und 6ter erwähnten Vergehen und für die Straftaten, für die die Verjährungsfrist in Anwendung von Artikel 68 des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei drei Jahre beträgt.

§ 2 - Die Antragschrift wird - zur Vermeidung der Unzulässigkeit - mit Gründen versehen und enthält Wohnsitzwahl in Belgien, falls der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in Belgien hat.

Sie wird dem Sekretariat der Staatsanwaltschaft zugesandt oder dort hinterlegt und vom Sekretariat in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben.

§ 3 - Der Prokurator des Königs befindet binnen einer Frist von vier Monaten ab Eingabe der Antragschrift im Register.

Betrifft der Antrag eine Akte, in der der Prokurator des Königs den Untersuchungsrichter in Anwendung von Artikel 28septies ersucht hat, eine gerichtliche Untersuchungshandlung vorzunehmen, für die allein der Untersuchungsrichter zuständig ist, wird die vorerwähnte Frist auf höchstens einen Monat ab der ersten vom Untersuchungsrichter gewährten Ermächtigung herabgesetzt.

§ 4 - Die mit Gründen versehene Entscheidung wird dem Antragsteller und gegebenenfalls seinem Rechtsanwalt binnen einer Frist von acht Tagen ab der Entscheidung per Einschreibesendung, per Fax oder auf elektronischem Wege notifiziert.

§ 5 - Der Prokurator des Königs kann diesen Antrag abweisen, wenn er der Meinung ist, dass die Maßnahme für die Wahrheitsfindung nicht notwendig ist oder dass sie zu diesem Zeitpunkt für die Ermittlung nachteilig ist.

§ 6 - Gegen die Entscheidung des Prokurators des Königs kann bei der Anklagekammer Berufung eingelegt werden durch eine Erklärung, die bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz binnen einer Frist von acht Tagen nach Notifizierung der Entscheidung an den Antragsteller abgegeben und in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben wird.

Der Prokurator des Königs übermittelt die Aktenstücke an den Generalprokurator, der sie bei der Kanzlei hinterlegt.

Wird die Ermittlung durch den Föderalprokurator geführt, wird die Sache vor die Anklagekammer des Appellationshofes von Brüssel gebracht.

Die Anklagekammer befindet binnen fünfzehn Tagen ab Hinterlegung der Erklärung. Diese Frist wird während der Zeit des auf Ersuchen des Antragstellers oder seines Rechtsanwalts gewährten Aufschubs ausgesetzt.

Der Greffier teilt dem Antragsteller und gegebenenfalls seinem Rechtsanwalt spätestens achtundvierzig Stunden im Voraus per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege Ort, Tag und Uhrzeit der Sitzung mit.

Der Generalprokurator, der Antragsteller und sein Rechtsanwalt werden angehört.

§ 7 - Hat die Staatsanwaltschaft binnen der in § 3 vorgesehenen, um fünfzehn Tage erweiterten Frist keine Entscheidung getroffen, kann der Antragsteller sich an die Anklagekammer wenden. Dieses Recht wird hinfällig, wenn die mit Gründen versehene Antragschrift nicht binnen acht Tagen nach Fristablauf bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz hinterlegt wird. Die Antragschrift wird in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben.

Wird die Ermittlung durch den Föderalprokurator geführt, wird die Sache vor die Anklagekammer des Appellationshofes von Brüssel gebracht.

Das Verfahren verläuft gemäß § 6 Absatz 2 bis 6.

§ 8 - Der Antragsteller darf vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der letzten Entscheidung über einen Klagegegenstand keine Antragschrift mit demselben Gegenstand übermitteln oder hinterlegen."


Art. 55 - In Buch 1 Kapitel 3bis desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 21quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 21quinquies - § 1 - Der Geschädigte, der eine Erklärung gemäß Artikel 5bis des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches abgegeben hat, und der Verdächtige können den Prokurator des Königs ersuchen, die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu berichtigen und eventuell zu ergänzen, zu löschen oder ihre Verwendung gemäß den Artikeln 39 § 1 und 210 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verbieten oder einzuschränken.

Zur Vermeidung der Unzulässigkeit gibt der Antragsteller in seiner Antragschrift an, dass er seine in Absatz 1 erwähnten Rechte ausüben möchte.

Zur Vermeidung der Unzulässigkeit werden in der Antragschrift die Aktenstücke und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten, die Gegenstand des Antrags sind, genau bestimmt. Artikel 21quater §§ 2, 3 und 4 ist anwendbar.

Der Prokurator des Königs kann diesen Antrag abweisen, entweder gemäß den in Artikel 21quater § 5 vorgesehenen Gründen oder wenn es sich um eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme aufgrund einer der folgenden Gründe handelt:

- Verhinderung der strafrechtlichen oder anderen reglementierten Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren,

- Vorbeugung nachteiliger Folgen zum Zwecke der Vorbeugung, Ermittlung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,

- Schutz der öffentlichen Sicherheit,

- Schutz der nationalen Sicherheit,

- Schutz der Rechte und Freiheiten anderer,

- Unbegründetheit des Antrags.

In diesem Fall setzt der Prokurator des Königs den Antragsteller von den Gründen für die Verweigerung in Kenntnis. Der Prokurator des Königs kann diese Informationen unterlassen, wenn diese Mitteilung eines der in Absatz 4 erwähnten Ziele beeinträchtigen könnte.

Gegen die Entscheidung des Prokurators des Königs kann bei der Anklagekammer Berufung eingelegt werden durch eine mit Gründen versehene Antragschrift, die bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz binnen einer Frist von acht Tagen nach Notifizierung der Entscheidung an den Antragsteller hinterlegt und in ein zu diesem Zweck vorgesehenes Register eingegeben wird.

Hat die Staatsanwaltschaft binnen der in Artikel 21quater § 3 vorgesehenen, um fünfzehn Tage erweiterten Frist keine Entscheidung getroffen, kann der Antragsteller sich an die Anklagekammer wenden. Dieses Recht wird hinfällig, wenn die mit Gründen versehene Antragschrift nicht binnen acht Tagen nach Fristablauf bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz hinterlegt wird. Die Antragschrift wird in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben.

Der Prokurator des Königs übermittelt die vom Antragsteller bestimmten Aktenstücke an den Generalprokurator, der sie bei der Kanzlei hinterlegt.

Wird die Ermittlung durch den Föderalprokurator geführt, wird die Sache vor die Anklagekammer des Appellationshofes von Brüssel gebracht.

Die Anklagekammer befindet ohne Verhandlung.

Der Greffier teilt dem Antragsteller und gegebenenfalls seinem Rechtsanwalt spätestens achtundvierzig Stunden im Voraus per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege Ort, Tag und Uhrzeit der Sitzung mit.

Die Anklagekammer kann die Ausführungen des Generalprokurators getrennt und in Abwesenheit des Antragstellers und seines Rechtsanwalts anhören. Sie kann den Antragsteller oder seinen Rechtsanwalt in Anwesenheit des Generalprokurators anhören. Der Generalprokurator kann seine schriftlichen Anträge an die Anklagekammer richten.

Hat der Antrag die Löschung, das Verbot oder die Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten zum Gegenstand und stellt die Anklagekammer im Rahmen der ihr erteilten Rechtsprechungsbefugnis eine Unregelmäßigkeit, ein Versäumnis oder einen Nichtigkeitsgrund fest, wie in Artikel 131 § 1 erwähnt, kann sie entscheiden, die personenbezogenen Daten aus der Akte zu löschen und die Aktenstücke bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz zu hinterlegen, gegebenenfalls indem sie die von personenbezogenen Daten bereinigten Schriftstücke der Akte beifügt. Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine im vorliegenden Paragraphen vorgesehenen Verweigerungsgründe vorliegen, und unbeschadet der Anwendung von Absatz 12 kann sie entscheiden, auch andere am Verfahren beteiligte Parteien auf die gleiche Weise anzuhören, und kann sie entscheiden, in welchem Maße die bei der Kanzlei hinterlegten Schriftstücke noch von einer am Strafverfahren beteiligten Partei im Strafverfahren belastend verwendet werden dürfen.

Die Anklagekammer befindet binnen fünfzehn Tagen ab Hinterlegung der Antragschrift. Diese Frist wird während der Zeit des auf Ersuchen des Antragstellers oder seines Rechtsanwalts oder gegebenenfalls der anderen Parteien und ihres Rechtsanwalts gewährten Aufschubs ausgesetzt, wenn die Anklagekammer entscheidet, sie anzuhören.

Stellt der Prokurator des Königs fest, dass Gründe vorliegen, dem Antrag auf Löschung, Verbot oder Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten nachzukommen, übermittelt er dem Generalprokurator die Akte. Der Antragsteller und gegebenenfalls sein Rechtsanwalt werden auf die in Artikel 21quater § 4 vorgesehene Weise davon in Kenntnis gesetzt. Gegen diese Entscheidung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Das Verfahren verläuft gemäß dem vorliegenden Paragraphen.

Der Prokurator des Königs kann Sicherungsmaßnahmen ergreifen, um die Verwendung von und die Einsicht in diese personenbezogenen Daten einzuschränken.

Der Antragsteller darf vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der letzten Entscheidung über einen Klagegegenstand keine Antragschrift mit demselben Gegenstand übermitteln oder hinterlegen.

§ 2 - Auf alle anderen Anträge auf Berichtigung, Ergänzung, Löschung, Verbot oder Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten, die unrichtig sind und Antragsteller betreffen, die nicht die aufgrund von § 1 oder Artikel 61quinquies § 1 erforderliche Eigenschaft besitzen, findet § 1 vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ebenfalls Anwendung.

Der Prokurator des Königs entscheidet über diese Anträge auch während der gerichtlichen Untersuchung, nach Einleitung der Strafverfolgung und während der Phase der Vollstreckung des Strafurteils.

Der Antrag ist unzulässig, falls ein Antrag mit demselben Gegenstand an den Tatsachen- oder Strafvollstreckungsrichter oder das Strafvollstreckungsgericht gerichtet wird.

§ 3 - Personen, die selbst als Partei am Verfahren zur Sache vor dem Strafvollstreckungsrichter oder -gericht beteiligt sind, unterbreiten diesem Richter oder Gericht ihre Anträge auf Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Behandlung der Sache. Sie müssen dies anhand eines Schriftsatzes tun, der zum Zeitpunkt der Einleitungssitzung und vor jeder Einrede oder Verteidigung hinterlegt wird. Der Antrag ist nicht zulässig, solange das Verfahren in Bezug auf einen Antrag über denselben Gegenstand anhängig ist, der dem Prokurator des Königs unterbreitet worden ist.

Gegen die im vorliegenden Paragraphen erwähnten Entscheidungen eines Richters kann kein gesondertes Rechtsmittel eingelegt werden."


Art. 56 - Artikel 29 § 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 2 wird durch folgenden Satz ergänzt: "Die Konzertierung kann auch auf Initiative des Prokurators des Königs stattfinden."

2. In Absatz 3 werden die Wörter "in Raum und Zeit umschriebene" aufgehoben.


Art. 57 - In Buch 1 Kapitel 6 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 § 1 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 61ter/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61ter/1 - Artikel 61ter § 2 Absatz 1 zweiter, dritter und vierter Satz bis § 6 findet Anwendung auf den Antrag der unmittelbar Interesse habenden Parteien auf Einsicht in ihre in der Akte verarbeiteten personenbezogenen Daten oder auf den Antrag auf Erhalt einer Kopie dieser Daten auf der Grundlage des in Artikel 37 § 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten erwähnten Auskunftsrechts.

Zur Vermeidung der Unzulässigkeit gibt der Antragsteller in seiner Antragschrift an, dass er sein in Absatz 1 erwähntes Recht ausüben möchte und bestimmt einen Wohnsitz in Belgien, falls er seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in Belgien hat.

Der Untersuchungsrichter kann die Einsicht in die in der Akte verarbeiteten personenbezogenen Daten oder die Anfertigung einer Kopie dieser Daten verbieten oder einschränken, entweder aufgrund einer der in Artikel 61ter § 3 vorgesehenen Gründe oder wenn es sich um eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme handelt, im Hinblick auf:

- die Verhinderung der strafrechtlichen oder anderen reglementierten Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren,

- die Vorbeugung nachteiliger Folgen zum Zwecke der Vorbeugung, Ermittlung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,

- den Schutz der öffentlichen Sicherheit,

- den Schutz der nationalen Sicherheit oder

- den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

In diesem Fall setzt der Untersuchungsrichter den Antragsteller von den Gründen für die Verweigerung oder Einschränkung der Auskunft in Kenntnis. Der Untersuchungsrichter kann diese Information unterlassen, wenn sie eines der in Absatz 3 erwähnten Ziele beeinträchtigen könnte.

Der Antragsteller darf vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der letzten Entscheidung über einen Klagegegenstand keine Antragschrift mit demselben Gegenstand übermitteln oder hinterlegen."


Art. 58 - In Buch 1 Kapitel 5 Unterabschnitt 2 § 1 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 61quinquies/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61quinquies/1 - Der Beschuldigte und die Zivilpartei können den Untersuchungsrichter ersuchen, die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu berichtigen und eventuell zu ergänzen, zu löschen oder ihre Verwendung gemäß den Artikeln 39 § 1 und 210 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verbieten oder einzuschränken.

Zur Vermeidung der Unzulässigkeit gibt der Antragsteller in seiner Antragschrift an, dass er seine in Absatz 1 erwähnten Rechte ausüben möchte.

Zur Vermeidung der Unzulässigkeit werden in der Antragschrift die Aktenstücke und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten, die Gegenstand des Antrags sind, genau bestimmt. Artikel 61quinquies § 2 ist anwendbar.

Der Untersuchungsrichter kann diesen Antrag abweisen, entweder gemäß den in Artikel 61quinquies § 3 vorgesehenen Gründen, da der Antrag unbegründet ist, oder wenn es sich um eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme aufgrund einer der folgenden Gründe handelt:

- Verhinderung der strafrechtlichen oder anderen reglementierten Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren,

- Vorbeugung nachteiliger Folgen zum Zwecke der Vorbeugung, Ermittlung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,

- Schutz der öffentlichen Sicherheit,

- Schutz der nationalen Sicherheit,

- Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

In diesem Fall setzt der Untersuchungsrichter den Antragsteller von den Gründen für die Verweigerung in Kenntnis. Der Untersuchungsrichter kann diese Informationen unterlassen, wenn diese Mitteilung eines der in vorhergehendem Absatz erwähnten Ziele beeinträchtigt.

Gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters kann der Antragsteller bei der Anklagekammer Berufung einlegen durch eine mit Gründen versehene Antragschrift, die bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz binnen einer Frist von acht Tagen nach Notifizierung der Entscheidung an den Antragsteller hinterlegt und in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben wird.

Hat der Untersuchungsrichter binnen der in Artikel 61quinquies § 2 Absatz 2 vorgesehenen, um fünfzehn Tage erweiterten Frist keine Entscheidung getroffen, kann der Antragsteller sich an die Anklagekammer wenden. Dieses Recht wird hinfällig, wenn die mit Gründen versehene Antragschrift nicht binnen acht Tagen nach Fristablauf bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz hinterlegt wird. Die Antragschrift wird in ein zu diesem Zweck bestimmtes Register eingegeben.

Der Untersuchungsrichter übermittelt die vom Antragsteller bestimmten Aktenstücke dem Prokurator des Königs. Der Prokurator des Königs übermittelt diese Aktenstücke an den Generalprokurator, der sie bei der Kanzlei hinterlegt.

Die Anklagekammer befindet ohne Verhandlung.

Der Greffier teilt dem Antragsteller und gegebenenfalls seinem Rechtsanwalt spätestens achtundvierzig Stunden im Voraus per Fax, per einfachen Brief oder auf elektronischem Wege Ort, Tag und Uhrzeit der Sitzung mit.

Die Anklagekammer kann die Ausführungen des Generalprokurators getrennt und in Abwesenheit des Antragstellers und seines Rechtsanwalts anhören. Sie kann den Antragsteller oder seinen Rechtsanwalt in Anwesenheit des Generalprokurators anhören. Der Generalprokurator kann seine schriftlichen Anträge an die Anklagekammer richten.

Hat der Antrag die Löschung, das Verbot oder die Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten zum Gegenstand und stellt die Anklagekammer im Rahmen der ihr erteilten Rechtsprechungsbefugnis eine Unregelmäßigkeit, ein Versäumnis oder einen Nichtigkeitsgrund fest, wie in Artikel 131 § 1 erwähnt, kann sie entscheiden, die personenbezogenen Daten aus der Akte zu löschen und die Aktenstücke bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz zu hinterlegen, gegebenenfalls indem sie die von personenbezogenen Daten bereinigten Schriftstücke der Akte beifügt. Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine im vorliegenden Paragraphen vorgesehenen Verweigerungsgründe vorliegen, und unbeschadet der Anwendung von Absatz 12 kann sie entscheiden, auch andere am Verfahren beteiligte Parteien auf die gleiche Weise anzuhören, und kann sie entscheiden, in welchem Maße die bei der Kanzlei hinterlegten Schriftstücke noch von einer am Strafverfahren beteiligten Partei im Strafverfahren belastend verwendet werden dürfen.

Die Anklagekammer befindet binnen fünfzehn Tagen ab Hinterlegung der Antragschrift. Diese Frist wird während der Zeit des auf Ersuchen des Antragstellers oder seines Rechtsanwalts oder gegebenenfalls der anderen Parteien und ihres Rechtsanwalts gewährten Aufschubs ausgesetzt, wenn die Anklagekammer entscheidet, sie anzuhören.

Stellt der Untersuchungsrichter fest, dass Gründe vorliegen, dem Antrag auf Löschung, Verbot oder Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten nachzukommen, übermittelt er dem Prokurator des Königs die Akte. Der Prokurator des Königs übermittelt dem Generalprokurator die Akte. Der Antragsteller und gegebenenfalls sein Rechtsanwalt werden auf die in Artikel 61quinquies § 2 vorgesehene Weise davon in Kenntnis gesetzt. Gegen diese Entscheidung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Das Verfahren verläuft gemäß dem vorliegenden Paragraphen.

Der Untersuchungsrichter kann Sicherungsmaßnahmen ergreifen, um die Verwendung von und die Einsicht in diese personenbezogenen Daten einzuschränken.

Der Antragsteller darf vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der letzten Entscheidung über einen Klagegegenstand keine Antragschrift mit demselben Gegenstand übermitteln oder hinterlegen."


Art. 59 - In Artikel 90ter § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, wird eine Nr. 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"1/1. in Buch 2 Titel 1 Kapitel 2 und 3 des Strafgesetzbuches,".


Art. 60 - In Buch 1 desselben Gesetzbuches wird ein Kapitel 6bis mit der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten im Rahmen des Strafverfahrens und über Mitteilungen an die Presse" eingefügt.


Art. 61 - In Kapitel 6bis, eingefügt durch Artikel 60, wird ein Artikel 90terdecies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 90terdecies - Die Ausübung der in den Artikeln 21ter, 21quinquies, 61ter/1, 61quinquies/1 erwähnten Rechte und das diesbezügliche Verfahren können das eigentliche Verfahren weder aussetzen noch verzögern."


Art. 62 - In dasselbe Kapitel wird ein Artikel 90quaterdecies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 90quaterdecies - Die in den Artikeln 21quinquies und 61quinquies/1 erwähnten Anträge setzen nicht die Regelung des Verfahrens aus und können kein Grund für die Feststellung sein, dass die Sache nicht verhandlungsreif ist.

Solange es in Bezug auf die Regelung des Verfahrens keine formell rechtskräftige Endentscheidung des Untersuchungsgerichts gibt, ist der Untersuchungsrichter zuständig, von den in Artikel 61quinquies/1 erwähnten Anträgen Kenntnis zu nehmen und darüber zu befinden."


Art. 63 - In dasselbe Kapitel wird ein Artikel 90quindecies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 90quindecies - Die Ausübung der Rechte in Bezug auf den Datenschutz und die in den Artikeln 21ter, 21quinquies, 61ter/1 und 61quinquies/1 erwähnten Verfahren sind ausgeschlossen für die in einer vertraulichen Akte enthaltenen Daten im Rahmen der besonderen Ermittlungsmethoden der Observation, der Infiltrierung, der zivilen Infiltrierung, des Rückgriffs auf Informanten und der in Artikel 46sexies erwähnten Maßnahme, wenn in diesem Rahmen eine vertrauliche Akte angelegt wurde, für die durch eine vollständige oder teilweise Anonymisierung geschützten Daten, für die durch gewöhnliche oder besondere Schutzmaßnahmen geschützten Daten, für die geschützten Erkennungsdaten von Mitgliedern der Polizeidienste, die Sondereinheiten angehören oder mit Ermittlungen oder Einsätzen bei besonders schweren Straftaten beauftragt sind."


Art. 64 - In dasselbe Kapitel wird ein Artikel 90sedecies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 90sedecies - Der Prokurator des Königs kann in anderen als den in den Artikeln 28quinquies und 57 erwähnten Situationen der Presse Informationen über die mit Kriminal- oder Korrektionalstrafen belegbaren Taten mitteilen, wenn das öffentliche Interesse es erfordert. Er sorgt für die Achtung der Unschuldsvermutung, solange keine gerichtliche Endentscheidung über Schuld oder Unschuld ergangen ist, der Rechte der Verteidigung des Beschuldigten oder Angeklagten, des Opfers und der Dritten, des Privatlebens und der Würde der Personen. Nach Möglichkeit wird die Identität der in der Akte erwähnten Personen nicht aufgedeckt.

Der Prokurator des Königs kann im Rahmen des öffentlichen Interesses und der Vorbeugung von Straftaten, einschließlich des Schutzes vor und der Vorbeugung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Angaben machen zu schwerwiegenden Kriminal- und Korrektionalsachen, die mit einer formell rechtskräftig gewordenen Verurteilung abgeschlossen wurden."


Art. 65 - In Artikel 527bis Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Oktober 1967, werden die Wörter "in den Artikeln 420 bis 420ter" durch die Wörter "in Artikel 432" ersetzt.


KAPITEL 4 - Abänderungen des Strafgesetzbuches


Art. 66 - In Buch 2 Titel 1 Kapitel 2 des Strafgesetzbuches wird ein Artikel 112/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 112/1 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter dem Begriff "Staatsgeheimnis" Gegenstände, Pläne, Dokumente oder Informationen, die geheim gehalten werden müssen, da ihre Verbreitung den Fortbestand der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Staatsgebietes, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes, die Sicherheit der Belgier im Ausland oder das Funktionieren der Entscheidungsorgane des Staates beeinträchtigen könnte."


Art. 67 - Artikel 118 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934 und abgeändert durch die Gesetze vom 10. Dezember 1937 und 23. Januar 2003, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

"Mit einer Haftstrafe von zehn bis zu fünfzehn Jahren wird bestraft, wer wissentlich ein Staatsgeheimnis - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder eine Person, die im Interesse eines ausländischen Staates oder einer ausländischen bewaffneten Gruppe handelt, reproduziert, verbreitet oder übermittelt sowie wissentlich Kontakte aufrechterhält mit dem Ziel, eine solche Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses zu begehen."

2. In Absatz 2 werden die Wörter "der Regierung" durch die Wörter "einer belgischen Regierung oder einem ihrer Mitglieder" ersetzt.


Art. 68 - Artikel 119 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 119 - Mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von fünfhundert bis zu fünftausend Euro wird bestraft, wer ein Staatsgeheimnis - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - an eine Person, die nicht befugt ist, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen, weitergibt oder übermittelt, und zwar zwecks Schädigung der wesentlichen Interessen Belgiens oder eines Staates, mit dem Belgien im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigung durch ein internationales Abkommen verbunden ist.

Mit denselben Strafen wird bestraft, wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde ein Staatsgeheimnis reproduziert, veröffentlicht oder verbreitet, und zwar zwecks Schädigung der wesentlichen Interessen Belgiens oder eines Staates, mit dem Belgien im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigung durch ein internationales Abkommen verbunden ist."


Art. 69 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 119/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 119/1 - Mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von fünfhundert bis zu fünftausend Euro wird bestraft, wer wissentlich ein Staatsgeheimnis - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - an eine Person, die nicht befugt ist, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen, weitergegeben oder übermittelt hat, wenn die Geheimhaltung dieses Staatsgeheimnisses im Interesse der Verteidigung des Staatsgebietes oder der äußeren Sicherheit des Staates liegt.

Mit denselben Strafen wird bestraft, wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde wissentlich ein Staatsgeheimnis reproduziert, veröffentlicht oder verbreitet, wenn die Geheimhaltung dieses Staatsgeheimnisses im Interesse der Verteidigung des Staatsgebietes oder der äußeren Sicherheit des Staates liegt."


Art. 70 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 119/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 119/2 - Wenn die Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates an unbefugte Personen begangen wird zwecks Schädigung der wesentlichen Interessen Belgiens oder eines Staates, mit dem Belgien im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigung durch ein regionales Abkommen verbunden ist, wird diese Straftat mit einer Haftstrafe von fünf bis zu zehn Jahren bestraft."


Art. 71 - Artikel 120 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 120 - Wer willentlich ein Staatsgeheimnis - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - erworben oder entgegengenommen hat, ohne befugt zu sein, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen, wird mit einer Gefängnisstrafe von drei bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von dreitausend bis zu fünftausend Euro bestraft."


Art. 72 - In Artikel 120quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934, werden die Wörter "in den Artikeln 116, 119 und 120 bis 120ter" durch die Wörter "in den Artikeln 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 bis 120ter" ersetzt.


Art. 73 - Artikel 120quinquies desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 120quinquies - Mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von fünfhundert bis zu dreitausend Euro wird bestraft, wer durch einen schwerwiegenden Mangel an Voraussicht oder Vorsorge und durch Verletzung der Vorschriften ein Staatsgeheimnis entweder verbringt oder besitzt beziehungsweise ganz oder teilweise, sei es nur zeitweilig, vernichten, entwenden oder wegnehmen lässt oder von einem Staatsgeheimnis ganz oder teilweise Kenntnis nehmen oder eine Kopie oder Reproduktion machen lässt."


Art. 74 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 120quinquies/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 120quinquies/1 - Wer in betrügerischer Absicht fehlerhafte Informationen an eine belgische Behörde liefert oder ihr gefälschte oder veränderte Dokumente übergibt oder sogar richtige Informationen verheimlicht, die derart sind, dass sie den Fortbestand der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Staatsgebietes, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes, die Sicherheit der Belgier im Ausland oder das Funktionieren der Entscheidungsorgane des Staates beeinträchtigen könnten, wird mit einer Gefängnisstrafe von drei bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von dreitausend bis zu fünftausend Euro bestraft."


Art. 75 - Artikel 120septies desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 120septies - Wer wissentlich eine Unterkunft, einen Unterschlupf oder Versammlungsort an Personen, die eine der in den Artikeln 120 oder 120bis erwähnten Straftaten begangen haben beziehungsweise versucht haben, diese zu begehen, gewährt und diese Personen bei ihrer Kommunikation oder dem Verbergen von Sachen, die dazu gedient haben oder bestimmt waren, diese Straftaten zu begehen, unterstützt, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit einer Geldbuße von sechsundzwanzig bis zu fünfhundert Euro bestraft.

Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung der Artikel 66 und 67."


Art. 76 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 120octies/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 120octies/1 - Eine Person, die vor Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder an einen Dritten zwecks Weiterübermittlung an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe die Behörde über ihre Kontakte im Hinblick auf eine solche Übermittlung informiert, wird nicht bestraft.

Wenn eine Person der Behörde die wesentlichen Elemente in Bezug auf die von ihr vorgenommene Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder an einen Dritten zwecks Weiterübermittlung an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe mitteilt, wird die Strafe gemäß Artikel 80 ersetzt."


Art. 77 - Artikel 135bis Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 1939 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Wer einen demokratischen Entscheidungsprozess beeinflusst oder versucht, zu beeinflussen mit dem Ziel, die demokratische und verfassungsmäßige Ordnung, die Souveränität und Unabhängigkeit des Königreichs, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Königreichs, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes oder die Arbeitsweise der staatlichen Entscheidungsorgane zugunsten eines ausländischen Staates, einer ausländischen Person, eines ausländischen Unternehmens oder einer ausländischen Organisation beziehungsweise unter der Kontrolle eines ausländischen Staates, einer ausländischen Person, eines ausländischen Unternehmens oder einer ausländischen Organisation zu beeinträchtigen, entweder durch rechtswidrige beziehungsweise betrügerische Mittel oder durch Erhalt von Geschenken oder anderen Vorteilen seitens einer ausländischen Person oder Organisation, die ganz oder teilweise dazu bestimmt sind, im Königreich Tätigkeiten auszuüben, die die vorerwähnten Interessen beeinträchtigen können, wird mit einer Gefängnisstrafe von drei bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von tausend bis zu zwanzigtausend Euro bestraft."


Art. 78 - In Artikel 136ter Nr. 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. August 2003, werden die Wörter "vorsätzliche Tötung" durch das Wort "Totschlag" ersetzt.


Art. 79 - In Artikel 136quater § 2 Nr. 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. August 2003, werden die Wörter "vorsätzliche Tötung" durch das Wort "Totschlag" ersetzt.


	Art. 80 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 227quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 227quinquies - Wer in der Öffentlichkeit den Titel des Gerichtsvollziehers oder Gerichtsvollzieheranwärters führt, von diesem Titel Gebrauch macht oder den Beruf des Gerichtsvollziehers oder Gerichtsvollzieheranwärters ausübt, wenn er nicht in der in Artikel 555/1 § 1 Nr. 15 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Liste aufgeführt ist, wird mit einer Geldbuße von zweihundert bis zu tausend Euro bestraft."


Art. 81 - In Artikel 417/61 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "Artikeln 417/57 und 417/59" durch die Wörter "Artikeln 417/57 bis 417/59" ersetzt.


KAPITEL 5 - Abänderungen des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches


Art. 82 - In Artikel 4 des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches wird Absatz 2, ersetzt durch das Gesetz vom 13. April 2005, wie folgt ersetzt:

"Beim Urteil über die Strafverfolgung werden die zivilrechtlichen Ansprüche von Rechts wegen zurückgestellt - selbst wenn nicht als Zivilpartei aufgetreten wird -, wenn die Sache, was diese Ansprüche betrifft, nicht verhandlungsreif ist."


Art. 83 - Artikel 4bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 4bis - Wird die Strafverfolgung wegen der in den Artikeln 29 §§ 2 und 3 und 29bis des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Taten eingeleitet, erkennt der Strafrichter nicht nur über die Strafverfolgung, sondern auch über die Zivilklage im Hinblick auf die Bestätigung des Vollstreckungstitels oder des Erwerbs eines Vollstreckungstitels für die Zahlung der entsprechenden Steuern, Zuschlaghundertstel und -zehntel, Zuschläge, administrativen und steuerrechtlichen Geldbußen und Nebenforderungen. Diese Zivilklage bezieht sich auf eine eigenständige Klage, bei der die zuständige Steuerverwaltung in der Strafsache auftritt.

Sobald die Zivilklage beim Strafrichter anhängig ist, werden die Verfahren vor den Zivilgerichten, die dieselbe Klage betreffen, ausgesetzt, um vor dem Strafrichter fortgesetzt zu werden.

Die zuständige Steuerverwaltung wird mindestens zwei Monate zuvor über die Anberaumung eines Verhandlungsdatums vor dem erkennenden Gericht informiert. Sobald der Strafrichter die eigenständige Zivilklage der Steuerverwaltung für zulässig erklärt, enden die Verfahren vor den Zivilgerichten."


KAPITEL 6 - Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches


Art. 84 - Artikel 319 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 23. Dezember 2021, wird durch folgende Sätze ergänzt:

"Handelt es sich um eine Ersetzung in Vollzeit, kann im ursprünglichen Korps des vom Kollegium der Staatsanwaltschaft bestimmten Ersatzmitglieds eine Ersetzung durch eine Ernennung und gegebenenfalls durch eine Bestimmung in Überzahl erfolgen. Artikel 323bis § 1 Absatz 2 bis 5 findet gegebenenfalls Anwendung."


Art. 85 - Artikel 383bis § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Juli 1984, neu nummeriert durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Oktober 2015, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "aufgrund des in Artikel 383 § 1 erwähnten Alters" und den Wörtern "im Ruhestand befinden" werden die Wörter "und - mit Ausnahme der Magistrate des Kassationshofes - aufgrund des in Artikel 383ter § 1 erwähnten Alters" eingefügt.

2. Der Satz "Die Erlaubnis gilt für einen einmal erneuerbaren Zeitraum von maximal sechs Monaten." wird durch den Satz "Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten, der erneuert werden kann, bis der Magistrat das Alter von dreiundsiebzig Jahren erreicht hat." ersetzt.


Art. 86 - In Artikel 413 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Juli 2013 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Juli 2017, werden die Wörter "drei Monate", "drei Monaten" beziehungsweise "dreimonatigen" jeweils durch die Wörter "sechs Monate", "sechs Monaten" beziehungsweise "sechsmonatigen" ersetzt.


Art. 87 - Artikel 415 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Juli 2013, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1:

a) werden die Wörter "sechs Monaten" durch die Wörter "zwölf Monaten" ersetzt,

b) werden zwischen den Wörtern "Kenntnis erlangt hat," und den Wörtern "mit der Sache befasst" die Wörter "und spätestens binnen fünf Jahren nach den Taten" eingefügt.

2. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Treten innerhalb der zwölfmonatigen Frist neue Sachverhalte in Bezug auf die bereits bekannten Taten zutage, wodurch diese Taten schwerwiegender werden, wird die zwölfmonatige Frist um sechs Monate verlängert."

3. In Absatz 2, der Absatz 3 wird, werden die Wörter "wird die sechsmonatige Frist bis zur Notifizierung der gerichtlichen Endentscheidung unterbrochen" durch die Wörter "werden die in Absatz 1 und 2 erwähnten Fristen bis zur Notifizierung der gerichtlichen Endentscheidung ausgesetzt" ersetzt.


Art. 88 - In Artikel 511 § 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Januar 2014, wird der Satz "Der Praktikumsleiter ist ein Gerichtsvollzieher, der das Amt seit mindestens fünf vollen Jahren ausübt und gegen den keine höhere Disziplinarstrafe verhängt worden ist." durch folgenden Satz ersetzt:

"Der Praktikumsleiter ist seit sieben Jahren in der in Artikel 555/1 § 1 Nr. 15 erwähnten Liste eingetragen, davon mindestens drei vollständige Jahre als Gerichtsvollzieher, ihm droht keine disziplinarrechtliche Geldbuße über 5.000 EUR oder eine wie in Artikel 555/3 Absatz 3 vierter bis sechster Gedankenstrich bestimmte Disziplinarstrafe und er erfüllt die Bedingungen, die in der von der Nationalen Gerichtsvollzieherkammer gebilligten Praktikumsordnung festgelegt sind."


Art. 89 - Artikel 523 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Januar 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 1 wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Wenn die Kontinuität der Amtsstube dies nicht mehr erfordert, beendet der Prokurator des Königs die Bestimmung auf gemeinsamen und mit Gründen versehenen Antrag des Rates der Bezirkskammer und des diensttuenden Gerichtsvollziehers, dem die Stellungnahme des von der Nationalen Kammer bestimmten Betriebsrevisors beigefügt ist."

2. Paragraph 2 wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Wenn die Kontinuität der Amtsstube dies nicht mehr erfordert, beendet der Prokurator des Königs die Bestimmung auf gemeinsamen und mit Gründen versehenen Antrag des Rates der Bezirkskammer und des diensttuenden Gerichtsvollziehers, dem die Stellungnahme des von der Nationalen Kammer bestimmten Betriebsrevisors beigefügt ist."




Art. 90 - Artikel 524 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Januar 2014, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Die gerichtlichen Aufträge, mit denen der verstorbene, ausscheidende, einstweilen seines Amtes enthobene oder abgesetzte Gerichtsvollzieher oder der Gerichtsvollzieher, dessen Ernennung für nichtig erklärt wurde, früher betraut war, werden von Rechts wegen und ohne jegliche Neubestimmung von dem an seiner Stelle neu ernannten Gerichtsvollzieher wahrgenommen. Im Falle der Bestimmung eines diensttuenden Gerichtsvollziehers gemäß Artikel 523 § 1 Absatz 1 und § 2 führt dieser zeitweilig den gerichtlichen Auftrag aus.

Der diensttuende oder neu ernannte Gerichtsvollzieher setzt die Parteien und das Gericht davon in Kenntnis.

Gegebenenfalls kann das zuständige Gericht auf Antrag der zuerst handelnden Partei und wenn es ernsthafte Gründe dafür gibt, einen anderen Gerichtsvollzieher bestimmen, um die Ausübung des gerichtlichen Auftrags weiterzuführen."


Art. 91 - Artikel 555/5bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

"Sie ist ebenfalls zuständig für Verfahren gegen Notaranwärter, die im niederländischen Sprachgebiet in einem in Artikel 77 des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind, gegen Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im niederländischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind, und gegen Gerichtsvollzieheranwärter, die in der niederländischen Sprachrolle eingetragen sind."

2. Paragraph 1 Absatz 5 wird wie folgt ersetzt:

"Sie ist ebenfalls zuständig für Verfahren gegen Notaranwärter, die im französischen Sprachgebiet in einem in Artikel 77 des Gesetzes vom 16. März 1803 zur Organisierung des Notariats erwähnten Verzeichnis oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind, gegen Ehrennotare, die ihren letzten Amtssitz im französischen Sprachgebiet haben oder in der Region Brüssel-Hauptstadt in der französischen Sprachrolle eingetragen sind, und gegen Gerichtsvollzieheranwärter, die in der französischen Sprachrolle eingetragen sind."

3. Paragraph 2 Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"In jedem Appellationshofbereich bestimmen die Präsidenten der Gerichte Erster Instanz, der Unternehmensgerichte und der Arbeitsgerichte sowie der Präsident der Friedensrichter und Richter am Polizeigericht gemeinsam alle drei Jahre zwei effektive Magistrate oder Ehrenmagistrate dieser Gerichte, die als Präsident oder stellvertretender Präsident in der Disziplinarkammer tagen können. Im Appellationshofbereich Brüssel wird in jeder Sprachrolle ein effektiver Magistrat oder Ehrenmagistrat auf dieselbe Weise bestimmt. Ehrenmagistrate dürfen zum Zeitpunkt ihrer Bestimmung das Alter von 72 Jahren nicht überschritten haben. Die Bestimmungen werden mit Gründen versehen und dem Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte übermittelt, das unter den bestimmten Magistraten einen Präsidenten und drei Stellvertreter pro Disziplinarkammer ernennt."

4. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 5 - Der König legt die Entschädigung fest, die den Präsidenten und stellvertretenden Präsidenten der Disziplinarkammern gewährt werden kann."


Art. 92 - Artikel 555/5octies desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "seinen Amtssitz hat," und den Wörtern "Einspruch erhoben" die Wörter "seinen letzten Amtssitz hatte oder seine Berufstätigkeit ausübt," eingefügt.

2. Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/1 - Die Berufung gegen eine Entscheidung über die Begründetheit der in Artikel 555/5quater erwähnten Ablehnung oder gegen ein Zwischenurteil hat keinen Devolutiveffekt. Nach der Entscheidung über die Berufung wird die Sache an den Disziplinarrat verwiesen."


Art. 93 - In Artikel 733 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Wenn der Rechtsstreit in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten betrifft, wird im Wortlaut der Vereinbarung angegeben, wie das Interesse des Kindes berücksichtigt wurde. Enthält die Vereinbarung diese Angabe nicht, vertagt der Richter die Sache auf ein bestimmtes Datum und ersucht die Parteien, die Vereinbarung in diesem Punkt zu ergänzen. Fehlt diese Angabe oder widerspricht die Vereinbarung dem Interesse des Kindes, lehnt der Richter die Feststellung oder Aufnahme des Wortlauts der Vereinbarung ab. Der Richter setzt die Parteien während des Güteverfahrens davon in Kenntnis."


Art. 94 - In Artikel 733/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Wenn der Rechtsstreit in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten betrifft, wird im Wortlaut der Vereinbarung angegeben, wie das Interesse des Kindes berücksichtigt wurde. Enthält die Vereinbarung diese Angabe nicht, vertagt der Richter die Sache auf ein bestimmtes Datum und ersucht die Parteien, die Vereinbarung in diesem Punkt zu ergänzen. Fehlt diese Angabe oder widerspricht die Vereinbarung dem Interesse des Kindes, lehnt der Richter die Feststellung oder Aufnahme des Wortlauts der Vereinbarung ab. Der Richter setzt die Parteien während des Güteverfahrens davon in Kenntnis."


Art. 95 - Artikel 734/2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Wenn der Rechtsstreit in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten betrifft, wird im Wortlaut der Vereinbarung angegeben, wie das Interesse des Kindes berücksichtigt wurde. Enthält die Vereinbarung diese Angabe nicht, vertagt der Richter die Sache auf ein bestimmtes Datum und ersucht die Parteien, die Vereinbarung in diesem Punkt zu ergänzen. Fehlt diese Angabe oder widerspricht die Vereinbarung dem Interesse des Kindes, lehnt der Richter die Feststellung oder Annahme des Wortlauts der Vereinbarung ab. Der Richter setzt die Parteien während des Güteverfahrens davon in Kenntnis."


Art. 96 - Artikel 1004/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. Mai 2014, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

"§ 1 - Jeder Minderjährige hat das Recht, in Angelegenheiten, die ihn betreffen, von einem Richter angehört zu werden, wobei Klagen mit Bezug auf die Unterhaltspflichten und Klagen rein finanzieller oder vermögensrechtlicher Art, die nicht direkt das Vermögen des Minderjährigen betreffen, ausgenommen sind. Er hat das Recht, eine Anhörung zu verweigern.

Geschwister gelten als betroffen in Angelegenheiten mit Bezug auf die Unterbringung, die eines oder mehrere von ihnen betreffen.

Die Anhörung des Minderjährigen zielt darauf ab, ihm die Möglichkeit zu geben, dem Richter seine Bedenken mitzuteilen, um dazu beizutragen, dass die unter Berücksichtigung seines Interesses geeignetste Lösung gefunden wird."

2. Ein § 3/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 3/1 - Die gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen unter zwölf Jahren werden vom Richter davon in Kenntnis gesetzt, dass der Minderjährige einen Antrag an den Richter stellen kann, um angehört zu werden.

Im Antrag wird genau angegeben, ob dieser vom Minderjährigen selbst, einem Elternteil oder seinen Eltern ausgeht."

3. Die Paragraphen 4 und 5 werden wie folgt ersetzt:

"§ 4 - Der Richter gibt dem Antrag des Minderjährigen statt. Wenn der Minderjährige im Laufe des Verfahrens bereits angehört worden ist, ist der Richter nicht dazu verpflichtet, dem Antrag stattzugeben, wenn keine neuen Elemente die Anhörung rechtfertigen.

Wird die Sache einer Kammer für gütliche Regelung unterbreitet, wird der Minderjährige von dieser Kammer angehört, wenn er nicht bereits zuvor von der Verweisungskammer angehört wurde. Paragraph 5/3 ist entsprechend anwendbar auf den Gesprächsbericht.

§ 5 - Der Richter hört den Minderjährigen an einem für die Anhörung des Kindes angepassten Ort an.

§ 5/1 - Unbeschadet des Artikels 168 Absatz 1 und vorbehaltlich folgender Bestimmungen oder wenn der Richter nicht durch eine mit Gründen versehene Entscheidung davon abweicht, findet das Gespräch in Abwesenheit jeder anderen Person statt.

Der Minderjährige hat das Recht, sich bei der Anhörung von einer volljährigen Vertrauensperson seiner Wahl beistehen zu lassen.

Die Vertrauensperson darf weder Verfahrensbeteiligte noch Verwandte bis zum zweiten Grad eines Verfahrensbeteiligten sein, die Geschwister des Minderjährigen ausgenommen, deren Abstammung hinsichtlich derselben Eltern feststeht.

Zu jedem Zeitpunkt kann der Richter entscheiden, das Gespräch ohne die Anwesenheit der Vertrauensperson oder jeder anderen Person, deren Anwesenheit er erlaubt hat, fortzusetzen. Er informiert dann den Minderjährigen über den Inhalt des vorliegenden Absatzes in einer dem Alter und der Reife des Kindes entsprechenden Weise. Ist der Minderjährige damit nicht einverstanden, kann der Richter das Gespräch beenden. In diesem Fall gibt der Richter im Bericht die Gründe an, aus denen das Gespräch nicht in Anwesenheit der betreffenden Personen fortgesetzt werden konnte.

§ 5/2 - Zu Beginn der Anhörung:

1. erinnert der Richter an den in § 1 Absatz 3 erwähnten Zweck der Anhörung,

2. erklärt der Richter dem Minderjährigen, dass er nicht die Verantwortung hat, über den Streitfall zu entscheiden,

3. erinnert der Richter den Minderjährigen daran, dass seinen Anträgen nicht unbedingt stattgegeben wird,

4. informiert der Richter den Minderjährigen darüber, dass er das Recht hat, darauf hinzuweisen, dass alle oder ein Teil der von ihm erteilten Informationen vertraulich sind. Vertrauliche Informationen werden nicht in den Bericht aufgenommen, können aber der Staatsanwaltschaft übermittelt werden.

Der Richter gibt die in Absatz 1 erwähnten Erläuterungen in einer dem Alter und der Reife des Kindes entsprechenden Weise.

§ 5/3 - Der Gesprächsbericht wird der Verfahrensakte beigefügt. Er gibt die Äußerungen des Minderjährigen wieder, abgesehen von den Elementen, die der Minderjährige als vertraulich angegeben hat. Der Minderjährige wird darüber informiert, dass die Parteien Kenntnis von dem Bericht nehmen können. Der Richter informiert den Minderjährigen über den Inhalt des Berichts und prüft, ob der Bericht die Ansichten des Minderjährigen korrekt wiedergibt.

Der Bericht wird nicht vom Minderjährigen unterzeichnet. Wenn der Richter während des Gesprächs zu der Meinung kommt, dass der Minderjährige nicht über genügend Urteilsvermögen verfügt, vermerkt er dies im Bericht.

Mit Ausnahme des Gesprächsberichts haben weder der Minderjährige noch sein gesetzlicher Vertreter Zugriff auf die Akte, es sei denn, sie sind Verfahrensbeteiligte."

4. In § 6 Absatz 2 werden zwischen den Wörtern "und seiner Reife" und dem Wort "berücksichtigt" die Wörter "sowie aufgrund des möglichen Einflusses, der auf ihn ausgeübt wird," eingefügt.

5. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 7 - Die gerichtliche Entscheidung, die in der Sache, für die der Minderjährige angehört wurde, ergangen ist, wird ihm von seinem Umfeld entsprechend seiner Reife dargelegt und erläutert."


Art. 97 - In Artikel 1004/2 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, werden zwischen den Wörtern "das Gespräch angenommen oder abgelehnt wird." und den Wörtern "Auf dem Formular wird ebenfalls vermerkt" die Wörter "Auf dem Formular wird vermerkt, dass ein Brief des Minderjährigen ein Gespräch mit dem Richter nicht ersetzt. Das in Artikel 1004/1 § 1 Absatz 3 erwähnte Ziel des Gesprächs wird darin genau angegeben." eingefügt.


Art. 98 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 1004/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 1004/3 - Der Richter reagiert auf den Briefwechsel des in Artikel 1004/1 erwähnten Minderjährigen und beantwortet ihn in einer dem Alter und der Reife des Kindes angemessenen Weise und dies solange er in Bezug auf die strittigen Punkte, zu denen der Minderjährige angehört wurde, noch keine Endentscheidung getroffen hat."


Art. 99 - In Artikel 1231-10 Absatz 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. April 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, werden die Wörter "Absatz 2 und 3" durch die Wörter "Absatz 2" ersetzt.


Art. 100 - In Artikel 1231-11 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. April 2003 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, werden die Absätze 2 und 3 wie folgt ersetzt:

"Artikel 1004/1 §§ 5 bis 7 ist entsprechend anwendbar."


Art. 101 - In Artikel 1233 § 1 Nr. 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 29. April 2001 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, werden die Wörter "§§ 5 und 6" durch die Wörter "§§ 5 bis 7" ersetzt.


	Art. 102 - In Artikel 1288 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 1. Juli 1972 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juni 2018, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"In der Vereinbarung, die das minderjährige Kind betrifft, wird genau angegeben, wie das Interesse des Kindes berücksichtigt wurde."


Art. 103 - In Artikel 1293 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 1. Juli 1972 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, wird Absatz 2 durch die Wörter "oder wenn die in Artikel 1288 Absatz 2 erwähnte Angabe fehlt" ergänzt.


Art. 104 - Artikel 1675/21 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 werden die Wörter "Artikel 1 § 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten" durch die Wörter "Artikel 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)" ersetzt.

2. In § 3 wird der Begriff "Ausschuss für den Schutz des Privatlebens" jeweils durch den Begriff "Datenschutzbehörde" ersetzt.


Art. 105 - Artikel 1675/22 § 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. Mai 2018 und 5. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter "des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens" jeweils durch die Wörter "der Datenschutzbehörde" ersetzt.

2. [Abänderung des niederländischen Textes]


Art. 106 - In Artikel 1675/23 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, werden die Wörter "des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens" durch die Wörter "der Datenschutzbehörde" ersetzt.


Art. 107 - In Artikel 1675/26 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, werden die Wörter "des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens" durch die Wörter "der Datenschutzbehörde" ersetzt.


Art. 108 - In Artikel 1676 § 8 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, wird zwischen den Wörtern "der Artikel" und der Zahl "1682" die Zahl "1679," eingefügt.


Art. 109 - [Abänderung des niederländischen Textes]


Art. 110 - In Artikel 1680 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. April 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, werden zwischen den Wörtern "der wie im Eilverfahren" und den Wörtern "tagt, ergreift" die Wörter "nach erfolgter Ladung" eingefügt.


Art. 111 - Artikel 1690 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, wird wie folgt abgeändert:

1. [Abänderung des niederländischen Textes]

2. Absatz 2 wird aufgehoben.


Art. 112 - In Artikel 1700 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, wird das Wort "Beweiskraft" durch das Wort "Beweiswert" ersetzt.


Art. 113 - In Artikel 1705 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, wird § 1 durch folgenden Satz ergänzt:

"Nach Konsultierung der Parteien entscheidet das Schiedsgericht, ob diese Sitzung in physischer Präsenz, aus der Ferne über jedes angemessene Kommunikationsmittel oder durch eine Kombination dieser Mittel stattfinden wird."


Art. 114 - In Artikel 1708 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, werden die Wörter "Eine Partei kann" durch die Wörter "Unbeschadet des Artikels 1698 kann eine Partei" ersetzt.


Art. 115 - Artikel 1713 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 3 werden die Wörter "vom Schiedsrichter zu unterzeichnen" durch die Wörter "handschriftlich oder gemäß Absatz 2 elektronisch vom beziehungsweise von den Schiedsrichtern zu unterzeichnen" ersetzt.



2. Paragraph 3 wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Das Schiedsgericht kann außer bei Einspruch einer der Parteien den Schiedsspruch in elektronischer Form erlassen, indem es ihn mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versieht, wie in Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG erwähnt.

Das Datum des Schiedsspruchs ist das Datum der letzten Signatur."

3. In § 5 Buchstabe a) wird das Wort "Wohnort" durch das Wort "Adressen" ersetzt.


Art. 116 - Artikel 1717 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 2 wird durch einen Satz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Ist ein Aufhebungsgrund nur für einen Teil des Schiedsspruchs gegeben, so ist nur dieser Teil aufzuheben, wenn er von den übrigen Teilen des Schiedsspruchs getrennt werden kann."

2. Paragraph 3 Buchstabe a) Ziffer i) wird durch die Wörter "dass das Schiedsgericht sich trotz eines gültigen Schiedsvertrags für unzuständig erklärt hat, oder" ergänzt.

3. In § 3 Buchstabe a) Ziffer iii) werden die Wörter "wobei, wenn der Teil des Schiedsspruchs, der sich auf Fragen bezieht, die im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden, von demjenigen getrennt werden kann, der sich auf Fragen bezieht, die nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden, nur der Teil des Schiedsspruchs aufgehoben werden kann, der Entscheidungen über Fragen enthält, die nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden," aufgehoben.

4. Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

"§ 4 - a) Außer in dem in Artikel 1690 § 4 Absatz 1 erwähnten Fall kann eine Aufhebungsklage nicht nach Ablauf einer Frist von drei Monaten ab dem Datum eingereicht werden, an dem der Partei, die diese Klage einreicht, der Schiedsspruch gemäß Artikel 1678 mitgeteilt worden ist, oder, in Abweichung von dieser Bestimmung im Fall einer Interpretation oder Berichtigung eines Schiedsspruchs oder im Fall eines ergänzenden Schiedsspruchs aufgrund von Artikel 1715 oder aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Parteien, ab dem Datum, an dem der Partei, die die Aufhebungsklage einreicht, die Entscheidung des Schiedsgerichts über die Auslegung, die Berichtigung oder den ergänzenden Schiedsspruch gemäß Artikel 1678 mitgeteilt worden ist.

b) Wird die Aufhebungsklage auf der Grundlage von § 3 Buchstabe b) Ziffer iii) eingereicht, läuft die in Buchstabe a) vorgesehene dreimonatige Frist ab dem Tag, an dem der Betrug durch die Partei, die die Aufhebungsklage eingereicht hat, aufgedeckt worden ist."

5. In § 5 werden die Wörter "sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht geltend gemacht hat" durch die Wörter "sie jedoch ohne rechtmäßigen Grund nicht rechtzeitig vor dem Schiedsgericht geltend gemacht hat" ersetzt.

6. In § 6 werden die Wörter "wenn bei ihm die Aufhebung eines Schiedsspruchs beantragt worden ist" durch die Wörter "wenn es mit einem Antrag auf Aufhebung eines Schiedsspruchs befasst worden ist" ersetzt.

7. In § 7 werden die Wörter "zur Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs" durch die Wörter "zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung" ersetzt, werden zwischen den Wörtern "ihre Aufhebungsklage" und den Wörtern "zur Vermeidung" die Wörter "und ihren Dritteinspruch" eingefügt und werden die Wörter "die in § 4 vorgesehene Frist nicht abgelaufen ist" durch die Wörter "die in § 4 vorgesehenen Fristen nicht abgelaufen sind" ersetzt.

8. Paragraph 7 wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Wird der Gegenpartei die Entscheidung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung mehr als einen Monat vor Ablauf der in § 4 vorgesehenen Frist zugestellt, darf die Frist für die Einreichung der Aufhebungsklage zusammen mit dem Dritteinspruch nicht kürzer als die in § 4 vorgesehene Frist sein.

Wird der Gegenpartei die Entscheidung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung weniger als einen Monat vor Ablauf der in § 4 vorgesehenen Frist zugestellt, darf die Frist für die Einreichung der Aufhebungsklage zusammen mit dem Dritteinspruch nicht weniger als einen Monat ab dieser Zustellung betragen."

9. Ein § 8 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 8 - Das Gericht Erster Instanz, das mit einer Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchs befasst ist, kann auf Antrag einer Partei anordnen, dass die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs ausgesetzt wird. Das Gericht kann auf Antrag einer Partei anordnen, dass eine der Parteien eine angemessene Sicherheit zu leisten hat."


Art. 117 - Artikel 1720 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

"§ 4 - Der Antragsteller muss das Original des Schiedsspruchs, das heißt einen Schiedsspruch, der mit einer handschriftlichen Unterschrift der Schiedsrichter oder einer qualifizierten elektronischen Signatur, wie in Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG erwähnt, versehen ist, oder eine beglaubigte Abschrift des Schiedsspruchs vorlegen."



2. Ein § 6 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 6 - Der Antragsteller muss die Entscheidung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs demjenigen zustellen lassen, gegen den die Vollstreckung beantragt wird. Unbeschadet der in Artikel 1717 § 7 erwähnten Bestimmung kann binnen einem Monat nach dieser Zustellung gegen diese Entscheidung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung bei dem Gericht Erster Instanz, dass die angefochtene Entscheidung erlassen hat, Dritteinspruch eingelegt werden."

3. Ein § 7 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 7 - Die Entscheidung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs ist insoweit wirkungslos, als der Schiedsspruch aufgehoben worden ist."


Art. 118 - Artikel 1721 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juni 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. [Abänderung des niederländischen Textes]

2. Paragraph 1 Buchstabe a) Ziffer vi) wird durch das Wort "oder" ergänzt.

3. In § 1 Buchstabe b) Ziffer ii) wird das Wort "verstößt." durch die Wörter "verstößt, oder" ersetzt.

4. Paragraph 1 Buchstabe b) wird durch eine Ziffer iii) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"iii) dass der Schiedsspruch durch Betrug erwirkt worden ist."

5. Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/1 - Die in § 1 Buchstabe a) Ziffer i), ii), iii) und v) vorgesehenen Fälle werden nicht als Gründe für die Weigerung der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruchs berücksichtigt, wenn die Partei, die sich auf sie beruft, während des Schiedsverfahrens davon Kenntnis bekommen hat, sie jedoch ohne rechtmäßigen Grund nicht rechtzeitig vor dem Schiedsgericht geltend gemacht hat."

6. In § 2 werden die Wörter "kein schriftlicher und von den Schiedsrichtern unterzeichneter Schiedsspruch" durch die Wörter "weder das Original noch eine beglaubigte Abschrift des Schiedsspruchs" ersetzt und werden die Wörter "1713 § 3" durch die Wörter "1720 § 4" ersetzt.

7. Ein § 2/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 2/1 - Wurde eine Klage zur Aufhebung oder Aussetzung des Schiedsspruchs vor der in § 1 Buchstabe a) Ziffer vi) erwähnten Gerichtsinstanz eingereicht, kann das mit einem Dritteinspruch gegen eine Entscheidung zur Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung dieses Schiedsspruchs befasste Gericht Erster Instanz auf Antrag einer Partei seine Entscheidung über den Dritteinspruch aufschieben. Auf jeden Fall kann das Gericht auch entscheiden, die Vollstreckung des Schiedsspruchs auszusetzen.

Das Gericht Erster Instanz kann auf Antrag einer Partei anordnen, dass eine der Parteien eine angemessene Sicherheit zu leisten hat."


Art. 119 - Artikel 1733 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Februar 2005, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Betrifft die Vermittlung in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten, wird in der Vermittlungsvereinbarung angegeben, dass der Vermittler die Parteien auf das Interesse des Kindes aufmerksam gemacht und verdeutlicht hat, wie dieses Interesse berücksichtigt wurde."

2. Der frühere Absatz 2, der Absatz 3 wird, wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Enthält die Vereinbarung die in Absatz 2 erwähnte Angabe nicht, ersucht der Richter die Parteien, ihre Vereinbarung in diesem Punkt zu ergänzen und schiebt er die Bearbeitung des Antrags auf, bis die Parteien die Vereinbarung ergänzt haben."


Art. 120 - Artikel 1736 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Februar 2005 wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen Absatz 3 und Absatz 4 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Betrifft die Vermittlung in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten, wird in der Vermittlungsvereinbarung angegeben, dass der Vermittler die Parteien auf das Interesse des Kindes aufmerksam gemacht und verdeutlicht hat, wie dieses Interesse berücksichtigt wurde."

2. Der frühere Absatz 4, der Absatz 5 wird, wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Enthält die Vereinbarung die in Absatz 4 erwähnte Angabe nicht, ersucht der Richter die Parteien, ihre Vereinbarung in diesem Punkt zu ergänzen und schiebt er die Bearbeitung des Antrags auf, bis die Parteien die Vereinbarung ergänzt haben."


Art. 121 - Artikel 1746 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Juni 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Betrifft der Rechtsstreit in Artikel 1004/1 erwähnte Angelegenheiten, wird in der Vereinbarung angegeben, dass die Rechtsanwälte die Parteien auf das Interesse des Kindes aufmerksam gemacht haben, und wird verdeutlicht, wie dieses Interesse berücksichtigt wurde."




KAPITEL 7 - Abänderungen des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit


Art. 122 - Artikel 1 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2015, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 wird Nr. 5 durch folgenden Satz ergänzt:

"Für Analphabeten im Sinne des vorliegenden Gesetzbuches ist nur der Nachweis einer mündlichen Kenntnis auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen erforderlich."

2. Paragraph 2 wird durch eine Nr. 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. Analphabet: Person, die die erforderlichen mündlichen Sprachkenntnisse besitzt, aber nicht über die sprachlichen Grundkompetenzen und -kenntnisse verfügt, wodurch sie die schriftlichen Kenntnisse, die dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen, nicht erwerben kann, selbst wenn sie an der zu diesem Zweck von der zuständigen Gemeinschaftsbehörde organisierten Ausbildung teilnimmt. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird von der zuständigen Gemeinschaftsbehörde bescheinigt."


Art. 123 - In Artikel 12bis § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 13. Juni 1991 und ersetzt durch das Gesetz vom 4. Dezember 2012, werden die Wörter "folgenden vom Ausländer angebrachten handschriftlichen Vermerk" durch die Wörter "folgenden Vermerk, der vom Ausländer handschriftlich angebracht wird oder, wenn dieser nicht in der Lage ist, mit der Hand zu schreiben, von ihm mündlich geäußert und vom zuständigen Standesbeamten festgehalten wird" ersetzt.


KAPITEL 8 - Auslegungsbestimmung in Bezug auf Artikel 31 Nr. 1 des Gesetzes vom 1. August 1985 zur Festlegung steuerrechtlicher und anderer Bestimmungen


Art. 124 - Artikel 31 Nr. 1 des Gesetzes vom 1. August 1985 zur Festlegung steuerrechtlicher und anderer Bestimmungen, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2003, wird dahingehend ausgelegt, dass der bleibende Charakter einer Invalidität deren Schwere bestimmt, unabhängig von ihrem Grad.


KAPITEL 9 - Abänderungen des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste


Art. 125 - In Artikel 3 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2022, werden in der Bestimmung unter Nr. 9 Buchstabe a) die Wörter "den Bediensteten, der mindestens den Dienstgrad eines Kommissars innehat" durch die Wörter "den zu diesem Zweck vom Dienstleiter bestimmten Bediensteten der Stufe A" ersetzt und werden in der Bestimmung unter Nr. 9 Buchstabe b) die Wörter "den Zivilbediensteten, der mindestens den Dienstgrad eines Kommissars innehat" durch die Wörter "den zu diesem Zweck vom Dienstleiter bestimmten Zivilbediensteten der Stufe A" ersetzt.


Art. 126 - In Artikel 13/4 Absatz 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. März 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 14. Juli 2022, werden die Wörter "8 bis 9" durch die Wörter "8 bis 11" ersetzt.


Art. 127 - [Abänderung des französischen Textes]


Art. 128 - In Artikel 19/1 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Februar 2010 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, werden zwischen den Wörtern "erstellt der Vorsitzende" und den Wörtern "ein nicht klassifiziertes Protokoll darüber" die Wörter "oder, bei Verhinderung, ein anderes Mitglied des Ausschusses" eingefügt.


Art. 129 - In Artikel 21 desselben Gesetzes werden in Absatz 3 und Absatz 4 die Wörter "Ausschusses für den Schutz des Privatlebens" jeweils durch die Wörter "Ständigen Ausschusses N" ersetzt.


Art. 130 - Artikel 43/4 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Februar 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens" werden durch die Wörter "einer Datenschutzbehörde" ersetzt.

2. Die Wörter "dieses Ausschusses und" werden aufgehoben.


Art. 131 - Artikel 43/6 § 1, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Februar 2010 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens und" aufgehoben.

2. In Absatz 2 werden die Wörter "dem Ausschuss für den Schutz des Privatlebens" durch die Wörter "einer Datenschutzbehörde" ersetzt.


Art. 132 - In Artikel 44bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 3. April 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, werden die Wörter "44bis" aufgehoben.


Art. 133 - In Artikel 44ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 3. April 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, werden die Wörter "44ter" aufgehoben.


KAPITEL 10 - Abänderungen des Gesetzes vom 28. Mai 2002 über die Sterbehilfe


Art. 134 - In Kapitel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2002 über die Sterbehilfe wird ein Artikel 3ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3ter - Der Arzt oder Psychologe, der im Rahmen der Anwendung von Artikel 3 § 2 Nr. 3 und 7, Artikel 3 § 3 Nr. 1 oder Artikel 4 § 2 Absatz 2 Nr. 1 ein Gutachten abgibt, kann für diesen Sachverhalt allein nicht als Täter oder Teilnehmer an den in Artikel 13/3 erwähnten Verstößen bestraft werden."


Art. 135 - Artikel 7 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 7 - § 1 - Die Kommission erstellt ein Registrierungsdokument, das vom Arzt, jedes Mal wenn er Sterbehilfe geleistet hat, ausgefüllt werden muss.

Dieses Dokument enthält folgende Angaben:

1. Name, Vornamen, Registrierungsnummer beim LIKIV, Wohnsitz und Korrespondenzdaten des Arztes, der Sterbehilfe geleistet hat und diese meldet,

2. Name, Vornamen und Wohnsitz des Patienten sowie Geschlecht, Sprache, Geburtsdatum und -ort und, was den minderjährigen Patienten betrifft, ob er urteilsfähig war,

3. Datum, Ort und Uhrzeit des Todes des Patienten,

4. Name, Vornamen, Wohnsitz und Eigenschaft der gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen, die ihr Einverständnis zur Sterbehilfe bei dem Minderjährigen gegeben haben,

5. Name, Vornamen, Eigenschaft, Registrierungsnummer beim LIKIV und Wohnsitz des Arztes beziehungsweise der Ärzte und gegebenenfalls des Psychologen, die verpflichtend zu Rat gezogen worden sind; Gutachten, das von diesem Arzt beziehungsweise diesen Ärzten und gegebenenfalls diesem Psychologen abgegeben worden ist, und das Datum dieser Konsultierungen,

6. Name, Vornamen, Eigenschaft und Wohnsitz aller Personen und Instanzen, die von dem Arzt, der Sterbehilfe geleistet hat und diese meldet, zu Rat gezogen worden sind und das Datum dieser Konsultierungen,

7. wenn eine vorgezogene Willenserklärung vorlag und darin eine oder mehrere Vertrauenspersonen benannt waren, Name und Vornamen der betreffenden Vertrauensperson(en),

8. wenn die Sterbehilfe auf der Grundlage einer vorgezogenen Willenserklärung geleistet wurde, Angabe des Bewusstseinszustands oder des Zustands der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit des Patienten zum Zeitpunkt der Sterbehilfe,

9. Name, Vornamen, Registrierungsnummer beim LIKIV und Adresse des Apothekers, der die Produkte abgegeben hat, Name und Menge der abgegebenen Produkte und gegebenenfalls Überschuss, der dem Apotheker zurückgegeben wurde,

10. Art und Weise der Leistung der Sterbehilfe und die dazu eingesetzten Mittel,

11. Angabe der schweren und unheilbaren unfall- oder krankheitsbedingten Erkrankung des Patienten,

12. Art des anhaltenden und unerträglichen körperlichen und/oder psychischen Leidens,

13. Gründe, warum dieses Leiden nicht gelindert werden konnte,

14. geschätzter absehbarer oder nicht absehbarer Zeitraum bis zum Eintritt des Todes,

15. Elemente, aus denen hervorgeht, dass die Bitte freiwillig, überlegt und wiederholt formuliert wurde und ohne äußeren Druck zustande kam,

16. Vorhandensein einer in Artikel 4 erwähnten vorgezogenen Willenserklärung, Datum, an dem sie abgefasst worden ist, und Angabe, ob der Patient oder ein Dritter sie abgefasst hat; oder Vorhandensein einer in Artikel 3 § 4 erwähnten schriftlichen Bitte, das Datum, an dem sie abgefasst wurde und ob der Patient oder ein Dritter sie abgefasst hat,

17. Vorgehensweise des Arztes.

§ 2 - Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 kann das in § 1 erwähnte Registrierungsdokument nur den Mitgliedern der Kommission und dem der Kommission zur Verfügung gestellten Verwaltungspersonal und keiner anderen Person oder Instanz übermittelt werden.

§ 3 - Die in dem in § 1 erwähnten Registrierungsdokument gesammelten Daten werden nach Ablauf einer Frist von zwanzig Jahren nach dem Tod der Person, auf die sich das Registrierungsdokument bezieht, gelöscht. Wenn eine Klage eingereicht worden ist, wird dieser Zeitraum bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem eine formell rechtskräftige Entscheidung in Bezug auf diese Klage ergangen ist."


Art. 136 - Artikel 8 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 8 - Die Kommission untersucht das ordnungsgemäß ausgefüllte Registrierungsdokument, das ihr der Arzt, der die Sterbehilfe geleistet hat, übermittelt. Sie überprüft anhand des Registrierungsdokuments, ob die Sterbehilfe unter den im vorliegenden Gesetz vorgesehenen Bedingungen und gemäß der darin vorgeschriebenen Vorgehensweise geleistet worden ist. Sie kann den Arzt, der Sterbehilfe geleistet hat, bitten, ihr alle Elemente der medizinischen Akte mit Bezug auf die Sterbehilfe zu übermitteln.

Die Kommission befindet binnen zwei Monaten.

Ist die Kommission durch einen durch Zweidrittelmehrheit zustande gekommenen Beschluss der Meinung, dass die durch vorliegendes Gesetz vorgesehenen Bedingungen nicht eingehalten worden sind, schickt sie die Akte an den Prokurator des Königs des Sterbeortes des Patienten.

Wenn bei der Prüfung des Registrierungsdokuments Fakten oder Umstände zutage treten, durch die die Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit des Urteils eines Kommissionsmitglieds in Frage gestellt werden könnte, nimmt dieses Mitglied nicht an der Beschlussfassung der Kommission in Bezug auf diese Angelegenheit teil."


Art. 137 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 Buchstabe a) wird wie folgt ersetzt:

"a) einen statistischen Bericht, der auf den Angaben in den erhaltenen Registrierungsdokumenten beruht, die in Artikel 7 erwähnt sind, wobei diese Angaben anonymisiert werden,".

2. In Absatz 2 werden die Wörter "Die von der Kommission eingeholten Auskünfte sind vertraulich." durch die Wörter "Die Kommission darf die von ihr eingeholten Auskünfte keiner anderen Person oder Instanz übermitteln." ersetzt.


Art. 138 - Artikel 11 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Der Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt wird als für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 bestimmt für die Angaben in den erhaltenen Registrierungsdokumenten, die in Artikel 7 erwähnt sind. Diese Datenverarbeitung bezweckt zum einen die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Sterbehilfe, wie in Artikel 8 vorgesehen, und zum anderen die Abfassung von Berichten und Empfehlungen, wie in Artikel 9 vorgesehen."


Art. 139 - In dasselbe Gesetz wird ein Kapitel 5/2 mit der Überschrift "Strafbestimmungen" eingefügt.


Art. 140 - In Kapitel 5/2, eingefügt durch Artikel 139, wird ein Artikel 13/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 13/3 - § 1 ­ Der Arzt, der Sterbehilfe leistet, wenn eine der in Artikel 3 § 1 dritter oder vierter Gedankenstrich oder in Artikel 4 § 2 Absatz 1 erster bis dritter Gedankenstrich vorgesehenen Grundbedingungen nicht erfüllt ist, wird mit einer Zuchthausstrafe von zehn bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

§ 2 - Der Arzt, der Sterbehilfe leistet, wenn eine oder mehrere der in Artikel 3 § 2 Nr. 3 und 7 und § 3 Nr. 1 oder in Artikel 4 § 2 Absatz 2 Nr. 1 vorgesehenen Bedingungen in Bezug auf die Vorgehensweise nicht erfüllt sind, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.

Liegen mildernde Umstände vor, kann die Gefängnisstrafe auf weniger als acht Tage, die Arbeitsstrafe auf weniger als fünfundvierzig Stunden, die autonome Bewährungsstrafe auf weniger als zwölf Monate und die Geldbuße auf weniger als 26 EUR herabgesetzt werden, ohne dass sie die Polizeistrafen unterschreiten dürfen. Der Richter kann auch eine dieser Strafen einzeln anwenden.

§ 3 - Die Bestimmungen von Buch 1 des Strafgesetzbuches einschließlich Kapitel 7 und Artikel 85 sind anwendbar auf die im vorliegenden Artikel festgelegten Straftaten."


KAPITEL 11 - Abänderungen des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht


Art. 141 - Die Überschrift von Kapitel 4 des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht wird wie folgt ersetzt:

"KAPITEL 4 - Registrierte Partnerschaft".


Art. 142 - Artikel 58 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

"Begriff "registrierte Partnerschaft"

Art. 58 - Im Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht man unter dem Begriff "registrierte Partnerschaft" die durch Gesetz festgelegte Regelung über das Zusammenleben zweier Personen, dessen Registrierung aufgrund dieses Gesetzes obligatorisch ist und das den durch dieses Gesetz vorgesehenen Formvorschriften für sein Zustandekommen entspricht."


Art. 143 - Artikel 59 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

"Internationale Zuständigkeit in Sachen registrierte Partnerschaft

Art. 59 - Artikel 42 ist entsprechend anwendbar auf Anträge mit Bezug auf eine registrierte Partnerschaft.

Die Registrierung der Schließung einer registrierten Partnerschaft darf nur dann in Belgien erfolgen, wenn die Parteien zum Zeitpunkt der Schließung einen gemeinsamen gewöhnlichen Wohnort in Belgien haben.

Die Registrierung der Beendigung der registrierten Partnerschaft darf nur dann in Belgien erfolgen, wenn die Schließung der Partnerschaft in Belgien registriert worden ist."


Art. 144 - Artikel 60 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

"Auf registrierte Partnerschaften anwendbares Recht

Art. 60 - Die registrierte Partnerschaft unterliegt dem Recht des Staates, auf dessen Gebiet sie erstmals registriert worden ist.

Dieses Recht bestimmt insbesondere die Bedingungen für die Feststellung der Partnerschaft, die Wirkungen der Partnerschaft auf das Vermögen der Parteien sowie die Gründe und die Bedingungen für die Beendigung der Partnerschaft.

Artikel 54 ist entsprechend anwendbar. Wenn das Recht, auf das verwiesen wird, eine registrierte Partnerschaft jedoch nicht kennt, ist das Recht des Staates, auf dessen Gebiet die Partnerschaft registriert worden ist, anwendbar."


KAPITEL 12 - Abänderung des Gesetzes vom 24. Juni 2013 zur Abänderung von Teil VI des Gerichtsgesetzbuches mit Bezug auf das Schiedsverfahren


Art. 145 - Artikel 59 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 zur Abänderung von Teil VI des Gerichtsgesetzbuches mit Bezug auf das Schiedsverfahren, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 59 - § 1 - Vorliegendes Gesetz ist anwendbar auf Schiedsverfahren, die Belgien als Ort des Schiedsverfahrens haben oder dem belgischen Schiedsverfahrensrecht unterliegen und nach dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes beginnen, ungeachtet des Datums des Schiedsvertrags.

Teil 6 des Gerichtsgesetzbuches, so wie er vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes lautete, bleibt anwendbar auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes laufenden Schiedsverfahren, die Belgien als Ort des Schiedsverfahrens haben oder dem belgischen Schiedsverfahrensrecht unterliegen.

§ 2 - Vorliegendes Gesetz ist anwendbar auf Verfahren, die nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes vor das staatliche Gericht gebracht werden, ungeachtet des Datums des Schiedsvertrags.

Teil 6 des Gerichtsgesetzbuches, so wie er vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes lautete, bleibt anwendbar auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes vor dem staatlichen Gericht laufenden Verfahren.

§ 3 - In Abweichung von § 2 Absatz 1 bleibt Teil 6 des Gerichtsgesetzbuches, so wie er vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes lautete, anwendbar auf Verfahren, mit denen das staatliche Gericht nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes befasst wird, wenn sie Schiedsverfahren betreffen, die Belgien als Ort des Schiedsverfahrens haben und die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes begonnen haben."


Art. 146 - Artikel 145 beeinträchtigt nicht die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes ergangenen Schiedssprüche und Urteile.


KAPITEL 13 - Abänderungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen


Abschnitt 1 - Umsetzung der delegierten Richtlinie (EU) 2023/2775 der Kommission vom 17. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Anpassung der Größenkriterien für Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große Unternehmen oder Gruppen


	Art. 147 - Artikel 1:24 § 1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Zahl "9.000.000" wird durch die Zahl "11.250.000" ersetzt.

	2. Die Zahl "4.500.000" wird durch die Zahl "6.000.000" ersetzt.


	Art. 148 - Artikel 1:25 § 1 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Zahl "700.000" wird durch die Zahl "900.000" ersetzt.

	2. Die Zahl "350.000" wird durch die Zahl "450.000" ersetzt.


	Art. 149 - Artikel 1:26 § 1 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Zahl "34.000.000" wird durch die Zahl "42.500.000" ersetzt.

	2. Die Zahl "17.000.000" wird durch die Zahl "21.250.000" ersetzt.


Abschnitt 2 - Änderungen der Größenkriterien für Vereinigungen und Stiftungen


	Art. 150 - Artikel 3:47 § 2 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Zahl "334.500" wird durch die Zahl "391.000" ersetzt.

	2. Die Zahl "1.337.000" wird jeweils durch die Zahl "1.562.000" ersetzt.


	Art. 151 - Artikel 3:51 § 2 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Zahl "334.500" wird durch die Zahl "391.000" ersetzt.

	2. Die Zahl "1.337.000" wird jeweils durch die Zahl "1.562.000" ersetzt.


Abschnitt 3 - Änderungen in Bezug auf Governance und die Abtretung bedeutender Aktiva


	Art. 152 - In Artikel 5:2 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2020, werden zwischen den Wörtern "7:86," und den Wörtern "7:87," die Wörter "7:86/1," und zwischen den Wörtern "7:151," und den Wörtern "7:175," die Wörter "7:151/1," eingefügt.


	Art. 153 - In Artikel 7:85 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzbuches wird der Satz "Sofern und solange eine Gesellschaft weniger als drei Aktionäre zählt, kann sich der Verwaltungsrat aus zwei Verwaltern zusammensetzen." durch den Satz "Außer in notierten Gesellschaften kann sich der Verwaltungsrat aus zwei Verwaltern zusammensetzen, sofern und solange eine Gesellschaft weniger als drei Aktionäre zählt." ersetzt.


	Art. 154 - Artikel 7:86 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2020, dessen heutiger Text § 1 bilden wird, wird durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 2 ­ Verwalter in notierten Gesellschaften und in Artikel 1:12 Nr. 2 erwähnten Unternehmen von öffentlichem Interesse dürfen sich nicht in einem der in Artikel 20 des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute vorgesehenen Fälle befinden."


	Art. 155 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 7:86/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 7:86/1 - In notierten Gesellschaften sind mindestens drei Verwalter unabhängig im Sinne von Artikel 7:87.

	Wenn die Zusammensetzung des Verwaltungsrates aus irgendeinem Grund nicht oder nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Anforderung entspricht, so stellt die nächste Generalversammlung einen Verwaltungsrat zusammen, der diese Anforderung erfüllt, unbeschadet der Ordnungsmäßigkeit der Zusammensetzung des Verwaltungsrates bis zu diesem Zeitpunkt. Jegliche anderen Ernennungen sind ungültig.

	Wenn nach Ablauf der in Absatz 2 erwähnten Generalversammlung die Zusammensetzung des Verwaltungsrates den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht, so werden ab diesem Zeitpunkt alle finanziellen oder sonstigen Vorteile, die den Verwaltern aufgrund ihres Mandats zustehen, ausgesetzt, bis die Zusammensetzung des Verwaltungsrates den Absätzen 1 und 2 erneut entspricht."


	Art. 156 - Artikel 7:87 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 2 wird zwischen den Wörtern "Bedingung erfüllt, werden" und den Wörtern "die im belgischen Unternehmensführungskodex vorgesehenen Kriterien" das Wort "mindestens" eingefügt.

	2. In § 1 Absatz 2 wird der letzte Satz aufgehoben.

	3. In § 1 wird zwischen Absatz 2 und Absatz 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Wenn der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Kandidatur eines unabhängigen Verwalters vorlegt, bestätigt er ausdrücklich, dass er keinen Hinweis auf einen Sachverhalt hat, aufgrund dessen die Unabhängigkeit im Sinne von Absatz 1 angezweifelt werden könnte."

	4. Paragraph 1 Absatz 3, der Absatz 4 wird, wird wie folgt ersetzt:

	"Wenn der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Kandidatur eines unabhängigen Verwalters vorlegt, dessen Unabhängigkeit im Sinne von Absatz 1 angezweifelt werden könnte, erläutert er diesen Hinweis beziehungsweise diese Hinweise und gibt er die Gründe an, die ihn zu der Auffassung führen, dass der Kandidat im Sinne von Absatz 1 tatsächlich unabhängig ist."


	Art. 157 - Artikel 7:88 § 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "Artikel 7:86 Absatz 1" durch die Wörter "Artikel 7:86 § 1 Absatz 1" ersetzt.

	2. In Absatz 2:

	a) werden die Wörter "Artikel 7:86 Absatz 3 ist" durch die Wörter "Artikel 7:86 § 1 Absatz 3 ist" ersetzt,

	b) werden die Wörter "mit Artikel 7:86 Absatz 1 in Einklang" durch die Wörter "mit Artikel 7:86 § 1 Absatz 1 in Einklang" ersetzt.


	Art. 158 - Artikel 7:97 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. Vorschlag einer Abtretung von Aktiva im Sinne von Artikel 7:151/1 im Zusammenhang mit Unternehmen und Personen, die dieser notierten Gesellschaft nahestehen."


	Art. 159 - In Artikel 7:106 desselben Gesetzbuches werden zwischen den Wörtern "7:86," und den Wörtern "7:87 und" die Wörter "7:86/1," eingefügt.


	Art. 160 - Artikel 7:107 desselben Gesetzbuches wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Mitglieder des Direktionsrates in notierten Gesellschaften und in Artikel 1:12 Nr. 2 erwähnten Unternehmen von öffentlichem Interesse dürfen sich nicht in einem der in Artikel 20 des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute vorgesehenen Fälle befinden."


	Art. 161 - Artikel 7:116 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2020, wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. Vorschlag einer Abtretung von Aktiva im Sinne von Artikel 7:151/1 im Zusammenhang mit Unternehmen und Personen, die dieser notierten Gesellschaft nahestehen."


	Art. 162 - Artikel 7:121 desselben Gesetzbuches wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Beauftragte für die tägliche Geschäftsführung und andere Leiter im Sinne von Artikel 3:6 § 3 Absatz 3 in notierten Gesellschaften und in Artikel 1:12 Nr. 2 erwähnten Unternehmen von öffentlichem Interesse dürfen sich nicht in einem der in Artikel 20 des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute vorgesehenen Fälle befinden."


	Art. 163 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 7:151/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 7:151/1 - § 1 - In notierten Gesellschaften kann allein die Generalversammlung eine Abtretung von Aktiva billigen, die drei Viertel oder mehr der Aktiva der Gesellschaft betrifft. Um zu bestimmen, ob die vorgeschlagene Abtretung mindestens drei Viertel der Aktiva der Gesellschaft betrifft, muss diese Abtretung anhand des letzten offengelegten Jahresabschlusses geprüft werden. Wenn die notierte Gesellschaft einen konsolidierten Jahresabschluss offenlegt, muss die Schwelle von drei Vierteln ebenfalls auf der Grundlage der konsolidierten Aktiva berechnet werden.

	Nicht notierte Tochtergesellschaften einer notierten Gesellschaft dürfen ohne vorherige Zustimmung der Generalversammlung keine Aktiva an diese notierte Gesellschaft abtreten, deren Wert drei Viertel der konsolidierten Aktiva dieser notierten Gesellschaft übersteigt.

	Alle Abtretungen von Aktiva durch eine notierte Gesellschaft und durch nicht notierte Tochtergesellschaften dieser notierten Gesellschaft, die in den letzten zwölf Monaten stattgefunden haben und nicht von der Generalversammlung dieser notierten Gesellschaft gebilligt worden sind, werden zu der geplanten Abtretung von Aktiva addiert, um zu bestimmen, ob diese drei Viertel oder mehr der konsolidierten oder nicht konsolidierten Aktiva der Gesellschaft betrifft.

	Die Absätze 1 und 2 sind nur dann auf die Abtretung von Aktiva an eine Tochtergesellschaft der notierten Gesellschaft anwendbar, wenn die natürliche oder juristische Person, die die notierte Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beherrscht, unmittelbar oder mittelbar über andere natürliche oder juristische Personen als die notierte Gesellschaft eine Beteiligung von mindestens fünfundzwanzig Prozent des Kapitals der betreffenden Tochtergesellschaft hält oder im Falle einer Gewinnausschüttung durch diese Tochtergesellschaft einen Anspruch auf mindestens fünfundzwanzig Prozent dieser Gewinne hat.

	Der Beschluss der Generalversammlung, drei Viertel oder mehr der Aktiva abzutreten, wird gemäß den Artikeln 2:8 und 2:14 Nr. 4 hinterlegt und bekannt gemacht.

	Der König kann nach Stellungnahme der Autorität Finanzielle Dienste und Märkte die Kriterien für die Berechnung der Schwelle von drei Vierteln bestimmen.

	§ 2 - Wird eine Abtretung im Sinne des vorliegenden Artikels der Generalversammlung der notierten Gesellschaft zur Billigung vorgelegt, so muss das Verwaltungsorgan die vorgeschlagene Abtretung in einem Bericht ausführlich rechtfertigen, der in der Tagesordnung angegeben wird.

	Eine Abschrift dieses Berichts wird gemäß Artikel 7:132 den Inhabern von Aktien, Gewinnanteilen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheinen und unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegebenen Zertifikaten zur Verfügung gestellt.

	Fehlt dieser Bericht, ist der Beschluss der Generalversammlung nichtig.

	§ 3 - Die fehlende Billigung einer in § 1 erwähnten Abtretung durch die Generalversammlung berührt nicht die Vertretungsbefugnis des Verwaltungsorgans."


KAPITEL 14 - Abänderungen des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste


Art. 164 - Artikel 13 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Der heutige Text von Absatz 1 und Absatz 2 wird § 1.

2. Der heutige Text von Absatz 3 wird § 2.

3. Der heutige Text von Absatz 4 wird § 3.

4. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - Wenn ein Bediensteter im Laufe einer Sicherheitsuntersuchung oder einer Sicherheitsüberprüfung im Sinne des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 über die Einstufung, die Sicherheitsermächtigungen, Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgutachten und den öffentlichen regulierten Dienst Kenntnis von Informationen nimmt, die auf das Bestehen einer in den Artikeln 7 und 8 erwähnten potentiellen Gefahr oder einer Gefahr für ein in Artikel 11 erwähntes Interesse hinweisen, übermittelt er diese Informationen unverzüglich schriftlich an seinen Dienstleiter oder dessen Beauftragten, im Hinblick auf die Verarbeitung dieser Informationen zur Bekämpfung der erwähnten Bedrohung."


KAPITEL 15 - Verschiedene Abänderungen infolge des Entscheids Nr. 12/2023 des Verfassungsgerichtshofes vom 19. Januar 2023


Abschnitt 1 - Abänderung des früheren Zivilgesetzbuches


Art. 165 - In das frühere Zivilgesetzbuch wird ein Artikel 334quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 334quater - Im Fall der Anfechtung einer Abstammung, der Nichtigerklärung einer missbräuchlichen Anerkennung oder der Nichtigerklärung einer Personenstandsurkunde, gegebenenfalls infolge einer aufgrund von Artikel 463 des Strafprozessgesetzbuches getroffenen Entscheidung, die zum Unwirksamwerden des Abstammungsverhältnisses zu einem belgischen Elternteil führt, befindet das Gericht über das mögliche Weiterbestehen der belgischen Staatsangehörigkeit des Kindes."


Abschnitt 2 - Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit


Art. 166 - In Kapitel 1 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit wird ein Artikel 7ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 7ter - In den Fällen, in denen die Abstammung von einem belgischen Elternteil nicht mehr länger feststeht, wird die belgische Staatsangehörigkeit des Kindes nicht von Rechts wegen entzogen, wenn in dem Urteil, durch das über das Unwirksamwerden der Abstammung befunden wird, das Weiterbestehen der belgischen Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 334quater des früheren Zivilgesetzbuches beschlossen wurde.

Wird die belgische Staatsangehörigkeit entzogen, notifiziert der zuständige Standesbeamte dem Betreffenden oder seinem gesetzlichen Vertreter diesen Entzug unverzüglich per Einschreibesendung.

Sofern nicht bereits ein Gericht über das Weiterbestehen der belgischen Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 334quater des früheren Zivilgesetzbuches befunden hat, wird in der Notifizierung angegeben, dass gegen diesen Entzug binnen fünfzehn Tagen ab dieser Notifizierung beim Familiengericht Beschwerde eingelegt werden kann."




TITEL 4 - Aufhebungsbestimmungen


Art. 167 - Kapitel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 über die elektronische Verfahrensführung, das die Artikel 28/1 bis 37 umfasst, wird aufgehoben.


Art. 168 - Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2022 zur Abänderung des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste wird widerrufen.




TITEL 5 - Übergangsbestimmungen


Art. 169 - Die Begriffsbestimmung von Artikel 58 des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht, so wie sie durch Artikel 142 abgeändert worden ist, findet Anwendung auf die von belgischen Behörden nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes anerkannten registrierten Partnerschaften.


	Art. 170 - [Titel 3 Kapitel 13 Abschnitt 1 und 2 ist auf Geschäftsjahre anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen.

	Die in den Artikeln 1:24 § 2, 1:25 § 2 und 1:26 § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen aufgenommenen Regeln sind einmalig nicht anwendbar auf die Erstellung und Offenlegung von Jahresabschlüssen, die Unternehmen nach dem 31. Dezember 2023 abschließen. Für diesen Abschluss werden nur die in den Artikeln 147, 148 und 149 erwähnten erhöhten Beträge in Bezug auf den Jahresumsatz und die Bilanzsumme des betreffenden Geschäftsjahres berücksichtigt.]

[Art. 170 ersetzt durch Art. 145 des G. vom 15. Mai 2024 (B.S. vom 28. Mai 2024)]


	Art. 171 - Artikel 7:86/1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, eingefügt durch Artikel 155, ist ab dem ersten Tag des zweiten Geschäftsjahres, das nach der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Belgischen Staatsblatt beginnt, anwendbar.




TITEL 6 - Inkrafttreten


Art. 172 - Die Artikel 15 bis 18 und 167 treten am 1. April 2024 in Kraft.

Titel 2 Kapitel 12 tritt am 30. März 2024 in Kraft.

Die Artikel 20 bis 24 und 31 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 3 erwähnte Datum festlegen.

Artikel 164 wird wirksam mit 15. August 2022.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 28. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

